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Kurzfassung   

„100 Jahre Kinder- und Jugendhilfe - Die Kinder- und Jugendhilfe im Wandel der Zeit“ 

In dieser vorliegenden Arbeit wird dargestellt, welchen Ursprung die Kinder- und Jugendhilfe 

hatte, wie deren Entwicklung in der Zeit des Krieges, in der Zeit danach und bis zum heutigen 

Tag ist. Aufgezeigt wird dabei die Entstehungsgeschichte dieser, bis hin zu einem Ausblick 

in die Zukunft.  

Gegenstand der Arbeit ist es weiterhin, zu erörtern, welche Aufgaben die Kinder- und Ju-

gendhilfe besitzt und für wen die jeweiligen Hilfen gewährt werden und wer dafür zuständig 

ist. Es zeigt sich, dass das SGB VIII nach seiner Rechtsverbindlichkeit im Jahr 1991 heute 

eine weitaus bedeutendere Stellung besitzt. Die Ansprüche auf verschiedene Leistungen 

sind gestiegen und bis heute erfolgten stetige Anpassungen. Die Umsetzung der gesetzli-

chen Bestimmungen ist in der Praxis nicht immer klar, sodass es stets Änderungen geben 

muss, um eine noch bessere Vereinbarkeit zu sichern.   

Der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe entwickelte sich aus einem zunächst eher „unbe-

deutenden Gebiet“ in ein weites Feld, mit Modernität, Ansehen und umfassenden Leistun-

gen, welche es stets zu schützen und weiter auszubauen gilt.  

Auf eine wissenschaftliche Befragung wurde in der vorliegenden Arbeit verzichtet. Es erfolgte 

eine eigenständige Untersuchung der Entwicklung des Rechtes der Kinder- und Jugendhilfe 

gestützt auf das Grundsatzpapier des Deutschen Sozialgerichtstages e.V. und weiterer An-

sichten. Die Ergebnisse sind am Ende der Arbeit dargestellt.  

Zusammenfassend befasst sich die Arbeit mit der historischen Entwicklung des Rechts der 

Kinder- und Jugendhilfe, mit der Absicht dessen Bedeutung zu zeigen und dem Gesamtziel, 

die Gesetzgebung aufzufordern, auch in den folgenden Jahren den Bereich bedeutsam zu 

betrachten, zu stärken und in die Zukunft der jungen Menschen zu investieren. Der Sektor 

sollte keinesfalls außer Acht gelassen werden, denn die jungen Menschen sind unsere Zu-

kunft von Morgen. Die Kinder- und Jugendhilfe soll auch noch in 100 Jahren bestehen und 

dann soll von einer guten, wenn nicht sogar noch viel besseren und umfassenderen Hilfe für 

Kinder und Jugendlichen gesprochen werden.  

Abschluss der Arbeit bildet eine Betrachtung hinsichtlich der Möglichkeiten einer weiteren 

Entwicklung in einigen Bereichen und das Aufzeigen der noch immer bestehenden Differen-

zen innerhalb der Regelungen des Gesetzes. 
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1 Einleitung 

 

Ein französischer Jurist und Politiker Jean Foyer (1921-2008) zitierte den Gedanken über 

das Gesetz wie folgt :  

„Gesetze sind wie Kleider. Eine Zeitlang [sic!] sitzen sie gut. Dann sind sie abgetragen, und 

es wird Zeit, sie auszuwechseln.“1 

Es könnte davon abgeleitet werden, dass Gesetze sich stets verändern, wie hier beschrieben 

zunächst gut passen, sich dann aber abtragen und so ein Wechsel notwendig ist. Auch die 

gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe haben sich mit der Zeit 

verändert und es erfolgten stets Anpassungen an die aktuell herrschende Lage. Eine Verän-

derung am Gesetz lässt sich nicht immer direkt umsetzen und auch sind die Vorstellungen 

jeglicher Abwandlungen meist verschieden. Wichtig ist es, den eigentlichen Hintergrund der 

Norm zu wahren und dessen Ziele und Absichten zu realisieren. Oftmals zeigt sich, wie auch 

Herr Foyer es beschrieb, dass die ursprüngliche Fassung ggf. nicht mehr das bestmögliche 

Ergebnis des eigentlichen Hintergrunds des Gesetzes erzielt, sondern dass ferner eine Ab-

wandlung erfolgen muss, um die Möglichkeiten, Leistungen, Ziele der gesetzlichen Bestim-

mung am effizientesten zu erreichen. Der Beginn der Regelungen im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe war im Jahr 1922, mit der rechtlichen Einbettung  in das System der staatl. 

Fürsorge. In den darauffolgenden Jahren wurde dieses stets angepasst und ergänzt. Der 

Bereich der Hilfe für junge Menschen ist auch heute noch sehr bedeutend und wird dies auch 

zukünftig bleiben. Es hat derzeit einen weitaus größeren Stellenwert als noch in den „Ur-

sprungsjahren“. Ein Regelungsbereich, welcher dieses Jahr ein 100-jähriges Bestehen feiert 

und darüber hinaus auch sicherlich in den folgenden Jahren existieren wird. So gesehen, 

zeigte sich in der historischen Entwicklung, dass das Gesetz als ein Kleid stets gut gepasst 

hat, sich jedoch immer wieder abtrug und durch Anpassungen ausgetauscht werden musste. 

Auch heute, im Jahr 2022, gibt es für die neuste Fassung des SGB VIII die verschiedensten 

Ansichten über dessen Regelungen. Es bleibt immer die Frage offen, ob das Kleid mit den 

aktuellen Anpassungen nun richtig sitzt und vor allem wie lange es passend und gültig ist.    

 

 

 
1 Alojado Publishing (o.V.): Jean Foyer: Gesetz (02.01.22)  
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2 Kinder- und Jugendhilfe 

2.1 Begriff / Was bedeutet Kinder- und Jugendhilfe 

„Der Begriff ,Kinder- und Jugendhilfe` ist inhaltlich identisch mit dem früher und auch 

heute noch gebräuchlichen Begriff ,Jugendhilfe`. Beide beziehen sich auf junge Men-

schen, also Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Alter von unter 27 Jahren, 

sowie ihre Personensorge- und sonstigen Erziehungsberechtigten. Beiden Begriffen 

liegt ein umfassendes Verständnis von Kinder- und Jugendhilfe zugrunde, das [sic!] 

sowohl die traditionelle Jugendpflege (heute: Jugendarbeit einschließlich der außer-

schulischen Jugendbildung) als auch die ,klassische` Jugendfürsorge (heute im We-

sentlichen: Hilfen zur Erziehung) und weitere Aufgaben umfasst (,Einheit der Kinder- 

und Jugendhilfe`).“2  

„Jugendhilfe will die Entwicklung und Erziehung aller jungen Menschen fördern. Sie mu[ss] 

daher Leistungen für die unterschiedlichen Altersstufen, Lebens- und Erziehungssituationen 

vorsehen.“3 Die Erziehungsberechtigten haben zuallererst die Zucht ihrer Kinder inne, somit 

sind die Dienste der Leistungen im Bereich der Jugendhilfe auf die Eltern fixiert. Sie werden 

„[…] als die natürlichen Sachwalter der Interessen [ihres] Kindes.“ angesehen.4 Das Haupt-

augenmerk der Jugendhilfe basiert auf der Unterstützung bei der Normenvermittlung durch 

die Eltern, denn diese liegt in deren Verantwortung. So stützt sich die Hilfe auf „[…] beglei-

tende, fördernde und insgesamt präventive Maßnahmen.“ Sodass die Unterstützung „-die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern, die Erziehungskraft der Eltern stärken, - 

junge Menschen zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortung führen.“ will.5  Die Jugend-

hilfe umfasst insgesamt „[…] alle[r] Tätigkeiten, Maßnahmen und Veranstaltungen, die sich 

mit der Jugend befassen, mit den Schwerpunkten in den Bereichen Elternhaus, Schule, Be-

ruf und öffentliche Hilfe- und Förderungsangebote […]“.6 Darüber hinaus zählen die speziell 

geregelten Bereiche der Hilfe vor dem Jugendgericht oder dem Schutz der Jugend ebenso 

dazu. Die Pflege und Fürsorge der Jugendhilfe wurde durch das SGB VIII beseitigt.7 Die 

Rolle der Hilfe für junge Menschen ist sehr umfassend, sodass sie sich nicht zu einer Struktur 

zuordnen lässt. Zum einen könnte sie zur Struktur der sozialen Sicherung zählen, wonach 

die Unterstützung hinsichtlich eines Notstandes bei der Erziehung individuell zugeschnitten 

und die notwendigen Organisationen und Anbieter für diese verfügbar sind. Zu dem kann die 

Jugendhilfe ein Teil der Bildung sein, z.B. der „Jugendarbeit“ oder der Stärkung innerhalb 

von „Kindergärten“. Ein entscheidendes Ziel des SGB VIII, ist das Sicherstellen einer Har-

monie in der Jugendhilfe und die Beseitigung jeglicher rechtlichen Spaltung.8 Nicht nur der 

Begriff der Kinder- und Jugendhilfe ist für diesen Bereich entscheidend, der Begriff der Fa-

milie welcher sich aus dem Grundgesetz ergibt, ist ebenso zu beachten. Darunter wird, die 

Verbindung zwischen den Erziehungsberechtigten und den Heranwachsenden verstanden. 

 
2 Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.17 
3 Ministerium für Jugend und Sport 1990- Recht und Strukturen der Jugendhilfe, S.10 
4 Vgl. ebd., S.11 
5 Vgl. ebd. 
6 Schellhorn, Fischer 2000. - Sozialgesetzbuch achtes Buch., S.5 Rz.12 
7 Vgl. ebd., S.5 f. Rz.12 
8 Vgl. ebd., S.6 Rz.13 
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Es ist „[…] die zwischen Eltern und Kindern bestehende Gemeinschaft einschließlich der 

Gemeinschaft mit Stief-, Adoptiv-, und Pflegekindern […]“.9 Die Beziehung zwischen den 

Heranwachsenden und ihren Eltern ist dabei entscheidend. Dies teilt sich in zwei Abschnitte. 

Bis das Kind ausgewachsen ist, haben die Eltern eine erhöhte Verfügungsgewalt inne, da 

die Abkömmlinge noch nicht eigenständig sind. Sobald das Kind voll geschäftsfähig ist und 

das 18. Lebensjahr vollendet hat, wandelt sich das Verhältnis zu einer Verwandtschaft.10 Die 

Kinder liegen unter der Verantwortung ihrer Eltern, dabei bestimmt der Art.6 Abs.2 GG den 

Rahmen der Rechte und Pflichten.11 

2.2 Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 

Der § 1 Abs.3 SGB VIII nimmt Bezug auf die fundamentalen Aufgaben der Hilfe für Kinder 

und Jugendliche, sodass dieser den Grundsatz des § 1 Abs.1 SGB VIII verwirklichen soll, 

welcher besagt: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 

auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit.“12.13 Das KJHG wird in zwei große Bereiche geteilt, einerseits in die `Leistun-

gen der Jugendhilfe` und andererseits in `andere Aufgaben der Jugendhilfe`. Innerhalb der 

ersten drei Teile des zweiten Kapitels sind Angebote der Förderung aufgeführt, darüber hin-

aus wird in einem vierten Teil Bezug auf die individuelle Unterstützung genommen. Die „För-

derungsmaßnahmen“ sind nicht nur auf eine bestimmte Anzahl von Personen begrenzt und 

umfassen auch nicht den einzelnen Fall.14 Das dritte Kapitel des KJHG hingegen bezieht sich 

auf die Leistungen, welche „keine echten Sozialleistungen im engeren Sinn[e]“ sind, sondern 

vielmehr aus dem „staatlichen Wächteramt“ entstammen.15 Für das dritte Kapitel des Geset-

zes, ist sowohl das erste als auch das zweite zutreffend. Einiges kann jedoch nicht unter 

deren Berücksichtigung durchgeführt werden, da die Verwendung der Hilfe für die Jugend 

nicht in die Zuständigkeit der Eltern bzw. Sorgeberechtigten oder jungen Menschen fällt. 

Diese werden vielmehr aufgrund des Amtes ausgeführt, sodass ggf. § 5 KJHG mit dem 

„Wunsch- und Wahlrecht“ oder auch § 8 KJHG der „Beteiligung von Kindern und Jugendli-

chen“ betroffen wäre und so eine individuelle Prüfung notwendig ist.16 Zu den Leistungen 

wird in Abschnitt 2.5 näher Bezug genommen.  

2.3 Geltungsbereich  

Der Herrschaftsbereich ist in § 6 SGB VIII geregelt und bestimmt, welcher Personenkreis der 

Kinder und Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten gemeint ist und für wen daraus Leis-

tungen folgen können. Abgrenzen lässt sich dabei noch, dass deutsche Staatsbürger, mit 

Ausnahme des § 6 Abs.3 SGB VIII stetig und Zuwanderer zum Teil die Dienste der Kinder- 

und Jugendhilfe beziehen können. Die „[a]nderen Aufgaben“ sind stets und ständig zu 

 
9  Vgl. Schwab 2021.- Familienrecht, S.9 Rz.17 
10 Vgl. ebd., S.280 Rz.637 
11 Vgl. ebd., S.281 Rz.639 
12 BMJ: Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) (24.01.2022) 
13 Vgl. BMFSFJ: Kinder- und Jugendhilfe (24.01.2022), S.12 
14 Vgl. Schellhorn, Fischer 2000 - Sozialgesetzbuch achtes Buch., S.15, Rz.61  
15 Vgl. ebd., S.22, Rz.100 
16 Vgl. ebd., S.22 f., Rz.100 f. 
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realisieren.17 Die Konkurrenz zu anderen Leistungen oder Verbindlichkeiten bestimmt sich 

nach § 10 SGB VIII. Dem SGB VIII vorrangig sind nach § 10 Abs.1 SGB VIII die Leistungen 

nach dem SGB III, die die Förderung der Arbeit betreffen; die nach SGB V, der gesetzlichen 

Krankenversicherung oder die der Schule. Des Weiteren umfasst dies die nach dem BGB 

geltenden Vorschriften der Pflicht zur Gewährung des Unterhalts (§ 10 Abs.2 SGB VIII), An-

sprüche nach dem SGB II - wie Bildung und Teilhabe bzw. der sozialen Fürsorge der Men-

schen, welche Arbeit suchen oder die Dienste der Hilfen zur Eingliederung für körperlich und 

bzw. oder geistig behinderte Menschen (§10 Abs.4 S.2,S.3 SGB VIII (Recht des Landes). 

Dem SGB VIII untergeordnet sind hingegen Geldleistungen des SGB IX (Wiedereingliede-

rung) bzw. SGB XII (Grundsicherung). Dies bestimmt sich nach § 10 Abs.3 S.1,Abs.4 S.1 

SGB VIII.18  

2.4 Träger / Zusammenarbeit 

Das Jugendamt (JA) 

Es ist eine eigenständige Form der Organisation und besitzt zwei Bestandteile, die Verwal-

tung und den Ausschuss der Wohlfahrt der Jugend.19 Das Hauptaugenmerk dieser Hilfe ist 

auf örtlicher Ebene, dies ist der Grund dafür, dass die Hilfen der Kinder- und Jugend im 

Bezug der „kommunalen Selbstverwaltung“ von den Kreisen und kreisfreien Städten vorge-

nommen werden.20 In § 70 Abs.1 SGB VIII ist bestimmt, dass die Aufgaben des Jugendamtes 

durch die Verwaltung und den „Jugendhilfeausschuss“ (JHA) ausgeführt werden. Ein bedeu-

tendes Gremium des JA ist der Ausschuss der Jugendhilfe. Er wird aus Vertretern von „Stadt-

rat, Kreistag oder Stadtverordnetenversammlung“ und Beauftragten der freien Jugendhilfe-

träger gem. § 71 Abs.1 SGB VIII gebildet.21 Inmitten der beiden Teile des Jugendamtes muss 

eine klare Trennung der Übernahme der Aufgaben gegeben sein, so dass der JHA für die 

wichtigen Angelegenheiten der „[…] örtlichen Kinder- und Jugendhilfe“ zuständig ist. Bei-

spielsweise beschäftigt er sich mit § 71 Abs.2 SGB VIII – „Grundsatzangelegenheiten (Nr.1), 

der Jugendhilfeplanung nach § 80 (Nr.2) und der Förderung der freien Jugendhilfe (Nr.3), 

[…]“22. Die ständigen geschäftlichen Tätigkeiten nach § 70 Abs.2 SGB VIII übernimmt der 

Dienstherr (Landrat, oberster Bürgermeister) bei einem Amtsbereich oder in der Realität der 

Leiter der Verwaltung des jeweiligen Amtes für die Jugend.23 „Das Jugendamt hat nicht nur 

zu beraten, zu betreuen und Leistungen zu gewähren, es hat auch klar den Auftrag über das 

Wohl des Kindes zu wachen (Wächteramt des Staates). Dieser Auftrag ist in § 37 SGB VIII 

Absatz 3 geregelt.“24 Eine zentrale Rolle spielen dabei der Schutz, die Fürsorge und Be-

obachtung.25 Heutzutage zeichnet sich das JA durch „Bürger- und Klientenorientierung, 

Dienstleistungsorientierung, Verwaltungsmodernisierung, […], Sozialraumorientierung, Qua-

litätssicherung und Wirkungsorientierung.“26 aus.  

 
17 Vgl. Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.29 
18 Vgl. ebd., S.30 
19 Vgl. Ministerium für Jugend und Sport 1990.- Recht und Strukturen der Jugendhilfe, S.17 
20 Vgl. ebd., S.17 f. 
21 Vgl. Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.126 
22 Ebd., S.127 
23 Vgl. ebd., S.125 ff.  
24 Vgl. Hopp GbR (o. V.): – Begriffserklärung: Das Wächteramt des Staates (19.01.2022) 
25 Vgl. Schellhorn, Fischer 2000.- Sozialgesetzbuch achtes Buch., S.30, Rz.137 
26 Vgl. Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.128 f. 
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Örtliche und überörtliche Träger  

Zu den öffentlich Berechtigten bestimmt der § 69 Abs.1 SGB VIII „ […] die örtlichen- und die 

überörtlichen Träger […]“27, wobei das Recht des Landes diese benennt. Landkreise oder 

kreisfreie Städte bzw. kreisangehörige Gemeinden sind den örtlichen Trägern zu zuordnen. 

Nach § 69 Abs.3 SGB VIII besitzen diese die Verpflichtung zur Einrichtung von Jugendäm-

tern. Der überörtliche Träger in Sachsen ist das Bundesland selbst, welches ebenso die 

Pflicht besitzt, ein Landesjugendsamt einzurichten.28 

Andere Jugendbehörden (§§ 69,82-84) 

Kreisangehörige Gemeinden können, obwohl sie nicht der örtliche Träger sind, durch die 

Landkreise ermächtigt werden, sich an der Durchführung von Diensten zu beteiligen, zu dem 

besteht die Möglichkeit, dass sie auf freiwilliger Basis Leistungen gewähren, z.B. bei der 

Unterstützung von Kitas oder der Arbeit der Jugend.29 

Freie und öffentliche (Kinder- und) Jugendhilfe (§§ 3,4) 

Aufgrund des § 3 Abs.1 SGB VIII ist der Bereich der Hilfe für junge Menschen geprägt durch 

die enorme Anzahl verschiedener Träger, welche öffentlich- oder auch frei sind. Prinzipielle 

Bestimmungen ergeben sich aus §§ 3,4 SGB VIII, welche in § 69 – 81 SGB VIII weiter aus-

geführt werden.30 Mit freien Trägern sind Organisationen oder Bündnisse natürlicher Perso-

nen gemeint (eingetragene Vereine) oder auch juristische Personen (GmbH) oder Stiftungen 

bürgerlichen Rechts. Diese streben allgemein dienliche Erwartungen an. Dabei können Sie 

grundlegend frei bestimmen, wohingegen die Träger, welche öffentlich sind, sich nach den 

rechtlichen Bestimmungen der Kinder- und Jugendhilfe richten müssen.31 Die freien Träger 

sind in Abbildung 1 beschrieben. Den größten Anteil an den Leistungen übernehmen die 

freien Träger. Die Weite ihrer Arbeit bzw. ob sie überhaupt handeln, bestimmen sie selbst. 

Überflüssig dabei ist eine Bestätigung bzw. Berechtigung des Staates.32 Zu der öffentlichen 

Jugendhilfe zählen alle Anstalten, welche „öffentlich-rechtlich“ sind und darüber hinaus auch 

Ämter. Diese lassen sich aus der Abbildung 2 entnehmen. Die Kooperation zwischen den 

genannten Trägern wird durch fünf grundlegende organisatorische Ansätze bestimmt, wel-

che der Abbildung 3 zu entnehmen sind. Der Grundsatz ist dabei die „Partnerschaftliche 

Zusammenarbeit“, diese ist nicht immer einfach und ein Zusammenwirken nicht immer mög-

lich.33 Die geltende Bestimmung lässt sich aus § 4 SGB VIII entnehmen und wird in den           

§§ 74 ff. spezialisiert. Innerhalb des § 75 SGB VIII, welcher eine bedeutende Stellung besitzt, 

wird die Zustimmung der freien Jugendhilfeträger geregelt, sodass dies eine Voraussetzung 

der Kooperation zwischen den öffentlichen – und freien Trägern der Jugendhilfe darstellt.34 

Das Jugendamt, als Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ist verpflichtet, den Ein-

wohnern die erforderlichen Dienste bereitzustellen.  Das Angebot kann jedoch auch durch 

freie Träger bzw. Träger, welche „privat-gewerblich[en] […]“ sind, erfüllt werden.35 

 
27 Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.123 f 
28 Vgl. ebd. 
29 Vgl. ebd., S.130 
30 Vgl. ebd., S.23  
31 Vgl. Ministerium für Jugend und Sport 1990.- Recht und Strukturen der Jugendhilfe, S.27 f. 
32 Vgl. Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.24 f.  
33 Vgl. ebd., S.25 ff.  
34 Vgl. ebd., S.133 
35 Vgl. Rätz, Schröer, Wolff, 2020 - Kinder- und Jugendhilfe (18.01.2022)  



2 Kinder- und Jugendhilfe 6 

 

2.5 Leistungen  

Die Leistungen ergeben sich aus § 2 Abs.2 Nr.1-6 SGB VIII, welche dort kurz erläutert wer-

den und das zweite Kapitel des SGB VIII betrifft, das `Leistungskapitel`36. Die darunter zäh-

lenden Handlungen gelten als Sozialleistung i.S.d. § 11 SGB I. Auch sind dies Dienste, wel-

che im Zentrum individuelle und belehrende Unterstützung des Bereiches „der Sozialpäda-

gogik und Sozialarbeit“ vertreten und können zu dem eine Zahlung innehaben, z.B. den Un-

terhalt nach § 39 SGB VIII gewähren. Sowohl der freie – als auch der öffentliche Träger der 

Hilfe der Jugend dürfen diese Dienste vertreten.37 Zuvor wurde bereits ein Überblick zu den 

Trägern der Jugendhilfe gegeben, anschließend erfolgt eine kurze Erläuterung einzelner An-

gebote, beispielsweise die Jugendarbeit. Dies sind Leistungen zur Wissensvermittlung und 

der Gestaltung der freien Zeit der jungen Menschen. Im Vordergrund steht dabei deren Be-

teiligung und Einfluss. Darunter zählen die Anstalten der Jugend und für die Freizeit der 

jungen Menschen Jugendclubs, auch Feste und Schulungen auf dem Gebiet der Bildung, 

der sozialen Bereitschaft, der Strukturierung der Ferien oder der „internationale[n] Begeg-

nungen“.38 Innerhalb des Jugendschutzes gilt es aufgrund von gesetzlich vorgegebenem 

Handeln oder Maßnahmen der Erziehung und der Information, vor allem die für die Entwick-

lung zum Nachteil oder eine drohende Durchsetzung abzuwenden bzw. bestenfalls ganz zu 

beseitigen. Die Jugendsozialarbeit fördert durch deren Dienste Jugendliche, welche in er-

höhter Weise von der Hilfe abhängig sind und wendet die Ungleichbehandlung im sozialen 

Bereich ab. Dafür soll die Unterstützung im Bereich der Schule, Ausbildung bzw. die Einglie-

derung in den Beruf und die gesamte Beteiligung im sozialen Bereich ausgebaut werden. 

Dies regelt der § 13 Abs.1 KJHG. Hervorheben lässt sich dabei die „Jugendberufshilfe“, wel-

che auf dem Gebieten der Ausbildung und der Tätigkeit Hilfen gewähren sollen. Eine selbst-

ständige Führung des Lebens und der Zutritt in die Arbeitswelt soll so ermöglicht werden.39 

Die Normenvermittlung in den Familien, wird durch Dienste der Freizeit, Erholung und Bera-

tung gewährt. Diese beschränken sich nicht auf „[(]Alleinerziehende, kinderreiche Familien, 

[oder] Familien ohne Arbeitseinkommen [)]“.40 Außerdem sind Beratungen hinsichtlich „Part-

nerschaft, Trennung und Scheidung“ enorm wichtig, denn oft leiden Kinder darunter, wenn 

sich der Weg der Eltern trennt. Mithilfe von Besprechungen wird versucht den Sorgeberech-

tigten die möglichen Folgen für die Entwicklung ihrer Kinder aufzuzeigen und darüber hinaus 

den Verantwortungsbereich der Eltern bewusst zu machen. Ein weiteres Angebot ist die „Ta-

gesbetreuung von Kindern“, diese umfasst die Betreuung der Kinder in einer Kita, in Schul-

horten, für Kleinkinder in Krippen oder auch eine ganztägige Pflege. Etabliert haben sich in 

den vergangenen Jahren auch die Kindertagespfleger.41 Die „[i]ndividuelle[n] Hilfen zur Er-

ziehung“, wie z.B.in einem Heim kann vorübergehend aber auch auf einige Zeit erfolgen. 

Diese bezieht sich auf Kinder und Jugendliche, welche die erforderliche Hilfe beim Heran-

wachsen innerhalb oder in anderen Familien nicht ausreichend erhalten. Darunter zählen 

auch die Dienste von Tagesgruppen oder der anschließenden Unterstützung. Leistungen, 

welche nicht stationär sind, erweitern oder lösen den Bereich der „Heimerziehung“ ab, wie 

 
36 Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.40  
37 Vgl. ebd., S.40 f.  
38 Vgl. Ministerium für Jugend und Sport 1990.- Recht und Strukturen der Jugendhilfe, S.14 
39 Vgl. ebd., S.15 
40 Vgl. ebd., S.16 
41 Vgl. ebd.  
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z.B. „Familienhelfer“.42 Die „[a]mbulante Erziehungshilfe[n]“ ist im Hinblick auf die Mittelbe-

reitstellung vorteilhaft, denn ein Aufenthalt im Heim ist sehr preisintensiv und könnte dadurch 

verkürzt, wenn nicht gar abgewendet werden. Eine weitere Ausrichtung der ambulanten Hil-

fen stellt die „sozialpädagogische Familienhilfe“ dar.43 Bei Problematiken der „Überschuldung 

[…]“, in der Schule oder im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch oder Verbrechen wird 

diese eingesetzt. Insofern ein Aufwachsen außerhalb der eigenen Familie notwendig ist, 

muss unter der Berücksichtigung des Alters und der Entwicklung des Kindes bzw. des Ju-

gendlichen abgegrenzt werden, ob ggf. eine Unterbringung in einer Pflegefamilie notwendig 

ist. Für die Entfaltung der Eigenständigkeit von jungen Menschen sind weiter ausgebaute 

Möglichkeiten die geeigneten Mittel, dies betrifft bspw. „Außenwohngruppen“ oder ein „be-

treutes Jugendwohnen“.44 Bei einer „[V]orläufige[n] Inobhutnahme, [bzw. einer] Kriseninter-

vention“ sind nicht nur zwischenzeitige Unterkünfte in einer Einrichtung oder Notfallzentren 

maßgebend, vielmehr haben sich auch die „Bereitschaftspflegestelle[n]“ etabliert.45 Eine Prä-

gung der Hilfe zur Erziehung ist z.B. die Unterkunft in einer Familie, welche ein Kind von 

anderen Eltern aufnimmt, geregelt im § 1 Abs.3 SGB VIII, wonach die Sicherung der Entfal-

tung der Heranwachsenden und der Abbau von Nachteilen erprobt werden sollen. Nach § 

37 Abs.1 SGB VIII steht an erster Stelle die Wiederherstellung der Normenvermittlung durch 

die Eltern. Falls dies keinen Erfolg bringt, so soll zunächst eine zeitweise gefestigte Unter-

kunft in einer Pflegefamilie sichergestellt werden.46  

Der § 2 Abs.3 Nr. 1-13 SGB VIII nimmt Bezug auf die anderen Aufgaben, welche eine ,wenig 

homogene Restkategorie`47 abbilden. Folgende Bereiche schließen diese ein: „-hoheitliche 

Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (insbesondere §§ 42 bis 49), [-] die 

Mitwirkung der Jugendhilfe in gerichtlichen Verfahren (§§ 50 bis 52) einschließlich der Auf-

gaben Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft (§§ 52a bis 58a) sowie [-] rein admi-

nistrative öffentliche Aufgaben wie Beurkundung, Beglaubigungen, vollstreckbare Urkunden 

(§§ 59,60).“ 48 Nach § 3 Abs.3 S.1 SGB VIII werden die anderen Aufgaben durch die öffent-

lichen Jugendhilfeträger gewährt. Die einzige Ausnahme wäre nach § 3 Abs.3 S.2 SGB VIII, 

wenn ein Gesetz dies vorschreibt oder der öffentliche Berechtigte der Jugendhilfe es anweist. 

Für den freien Träger ist im Hinblick des § 76 Abs.1 SGB VIII nur ein „Betätigungsrecht“ 

gegeben. Zu dem ist nicht die Zuständigkeit der „anderen Aufgaben“ betroffen. Die Durch-

führung dieser durch den ungebundenen Berechtigten nach § 76 Abs.1 hat nach § 76 Abs.2 

SGB VIII trotz dessen durch den öffentlichen Träger zu erfolgen.49 

2.6 Rechte und Pflichten  

Die Eigentümer der öffentlichen Jugendhilfe besitzen eine Pflicht. Die Leistungsberechtigen, 

wie z.B. Kinder und Jugendliche, deren Personensorgeberechtigten oder die Eigentümer der 

freien Jugendhilfe haben hingegen einen Rechtsanspruch. Die erste Pflicht erfolgt aus der 

 
42 Vgl. Ministerium für Jugend und Sport 1990.- Recht und Strukturen der Jugendhilfe, S.16 f. 
43 Vgl. ebd., S.17 
44 Vgl. ebd., S.16 f. 
45 Vgl. ebd., S.17 
46 Vgl. Kindler, RdJB 4/2011: Pflegekinder, S.413  
47 Vgl. Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.41 
48 Vgl. ebd. 
49 Vgl. ebd., S.106  
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Sicht des Staates, also aus dem „Inneren“ und betrifft zum größten Teil die öffentliche Ju-

gendhilfe. Der Betroffene ist dagegen meist machtlos und kann gerichtlich nichts durchset-

zen. Im Gegensatz dazu steht das Recht des Bewohners, eine laut Gesetz geregelte Leis-

tung durchzusetzen. Bei diesem ist eine Klage vor einem Gericht der Verwaltung zur Durch-

setzung dieses Anspruchs möglich.50 Zwischen den Beteiligten herrscht ein sogenanntes 

„Dreiecksverhältnis“. Dieses existiert zwischen den Kindern, Jugendlichen, Personensorge-

berechtigten und den öffentlichen/freien Trägern der Jugendhilfe. Dabei ist zwischen einem 

öffentlichen- bzw. zivilen Rechtsverhältnis zu unterscheiden. Nach dem öffentlichen Recht 

ist das Verhältnis inmitten des öffentlichen Jugendhilfeträgers und den Erziehungsberechtig-

ten bzw. den Kindern/Jugendlichen oder dem öffentlichen- zusammen mit dem freien Ju-

gendhilfeträger gemeint. Die zivilrechtliche Beziehung besteht zwischen dem Berechtigten 

der Personensorge, deren Abkömmlingen und dem freien Jugendhilfeträger.51 Dies ergibt 

sich schematisch aus der Abbildung 4 des Anhangs.  

2.7 Gesetzliche Grundlagen 

Kinder- und Jugendhilferecht  

Auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe ist das SGB VIII das entscheidendste Gesetz. 

Daneben gibt es auch andere bestehende Gesetze des Bundes u.a. „Adoptionsvermittlungs-

gesetz (AdVermiG), das SGB I und X, das Jugendschutzgesetz (JuSchG), das Gesetz zur 

Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), das Gesetz zur Förderung von Jugend-

freiwilligendiensten (JFDG), das Jugendgerichtsgesetz (JGG), das Unterhaltsvorschussge-

setz (UhVorschG) und das 4. Buch des BGB (Familienrecht).“52 Darüber hinaus sind auch 

globale Vereinbarungen z.B. das „Haager Kinderschutzabkommen und die UN-Kinderrechts-

konvention“ von Bedeutung. Außerdem wird es durch das Recht der 16 Länder gefördert und 

erweitert.53 Auch andere gesetzliche Regelungen für den Bereich der Hilfe für Kinder und 

Jugendliche oder auch des Jugendamtes, welche sich z.B. aus „§§ 69 ff., §§ 74 ff., §§ 79 ff., 

§§ 89 ff., §§ 90 ff.“ des SGB VIII bzw. aus anderen Gesetzen ergeben sind naheliegend. 

Ansonsten sollten zukünftig die Dienste der Kinder- und Jugendhilfe in eine ,inklusive[r] Ziel-

richtung` neu organisiert werden.54 

Das Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) 

Das achte Sozialgesetzbuch ist das aktuell gültige und schlüssigste Gesetz. Es umfasst „elf 

Kapitel mit insgesamt ca. 150 Paragrafen“.55 Heute sind es nur noch 107 Paragrafen in 11 

Kapiteln.56 In Abbildung 5 sind genauere Erläuterungen aufgeführt. 

Zuvor, bis 1990, war das „Gesetz für Jugendwohlfahrt (JWG)“ einschlägig und ist nach dem 

Verfassungsgericht des Bundes seinen Inhalt betreffend ein `Erziehungsgesetz`. Das SGB 

VIII könnte auch dazu zählen, jedoch liegt der zentrale Punkt bei diesem auf der `Stärkung 

und Unterstützung der Familien`57. Darüber hinaus kann das SGB VIII als eine rechtliche 

 
50 Vgl. ebd., S.42  
51 Vgl. ebd., S.45 f.  
52 Ebd., S.18 
53 Vgl. ebd. 
54 Vgl. ebd., S.41 
55 Vgl. Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.19 
56 Vgl. BMJ: Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) (14.02.2022) 
57 Vgl. Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S.20 
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Bestimmung für die Bereiche der Leistung, Struktur und Förderung angesehen werden. Die 

Leitlinie ist in § 1 Abs.1 SGB VIII und dessen Abs.3 festgelegt, wonach jedes junge Indivi-

duum ,ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit` hat.58  Die Verfassung von Deutschland 

ist die oberste im Staat geltende rechtliche Quelle. Sie regelt neben dem Bereich des Ehe-

bundes und der Verwandtschaft auch den Bereich der Hilfe für junge Menschen. Dabei ist 

Art.6 Abs.2 GG von enormer Bedeutung. Dessen Satz 1 besagt, dass die Fürsorge und 

Pflege der Kinder zuallererst in der Verantwortung ihrer Eltern liegt und dies ihr Anspruch 

bzw. ihre Verpflichtung darstellt. Nur im Fall einer Gefährdung des Kindswohls ist ein staat-

liches Eingreifen vertretbar. Der Satz 2 konkretisiert dies und beschreibt, dass der Staat das 

Handeln, den Anspruch und die Verpflichtung der Eltern beobachtet und bei einer Bedrohung 

des Kindes einschreitet. Das könnte z.B. dazu führen, dass Rechte der Sorgeberechtigten 

begrenzt werden. Der Art.6 Abs.2 GG ist dem § 1 Abs.2 SGB VIII wortgetreu, sodass das 

SGB VIII sich grundlegend auf diese Bestimmung stützt.59 Es ist grundlegend festzuhalten, 

dass das SGB VIII Leistungen gewähren kann. Die Inanspruchnahme stellt keinesfalls eine 

Pflicht dar, viel mehr kann sie aus freiem Entschluss genommen werden.60 Das Hauptziel 

der Legislative des Bundes auf dem Gebiet „der Kinder- und Jugendhilfe“ ist das Sicherstel-

len gleicher Bedingungen des Lebens, die Schaffung von homogenen Möglichkeiten und die 

Bewältigung der Ungleichheiten in „sozioökonomischer“ Hinsicht. Die Regelungen des SGB 

VIII umfassen den Bereich der Ansprüche der Sozialpädagogik.61  

 

 
58 Vgl. Wabnitz 2020 – Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht, S. 20  
59 Vgl. ebd., S. 20 f. 
60 Vgl. ebd., S. 22 
61 Vgl. Rätz, Schröer, Wolff, 2020 - Kinder- und Jugendhilfe (18.01.2022)  
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3 Historik 

3.1 Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt (RJWG) oder 

Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 

3.1.1 Zeit vor RJWG 

Jugendhilfe im Altertum und im Mittelalter  

Erst in der Neuzeit entwickelte sich die Jugendhilfe als ein spezifischer Punkt in der Fürsorge. 

Davor gehörte diese zur Pflege der Armen. Der zentrale Blick galt nicht nur den Kindern, 

sondern vielmehr erfolgte eine gemeinsame Betrachtung der Erziehungsberechtigten und 

deren Abkömmlingen. In der Zeit des Altertums gab es „familien- oder sippenlose[n] Kin-

der“.62 Die Jugend wurde damals als „Objekt bevölkerungspolitischer Maßnahmen“ angese-

hen. Die Kinder, welche unnütz waren, durften einfach ausgesetzt werden. Im römischen – 

und griechischen Land gab es unter Solon (594 v.Chr.) die Bestimmung, dass die elternlosen 

Kinder in Athen auf Kosten des Staates erzogen werden sollten. Zudem wurden durch den 

Kaiser Trajan (98 v. Chr.ff.) im römischen Land Assistenten für Kinder, welche elternlos und 

bedürftig waren, einberufen. In der Zeit des Christentums nahm das Ansehen der Jugendhilfe 

zu, denn Jesus nahm die Kinder unter seine Aufsicht. Die Freiheit des Glaubens (313 n. Chr.) 

, ermöglichte der Kirche sich mehr an den Aufgaben des Staates zu beteiligen. Die Auswir-

kung auf die gesetzgebende Gewalt war enorm. Kaiser Valentin (364-379 n. Chr.) entschied, 

dass die Aussetzung der Kinder nun Konsequenzen hätte und auch Kaiser Justinjan (524-

565 n.Chr. Regierung von Konstantinopel) ordnete an, dass alle Findelkinder63 ungebunden 

sind und beschloss deren Unterbringung in Unterkünften der Einrichtungen der Fürsorge von 

Kindern.64  

Von der Armenfürsorge zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz  

Die Nation kritisierte im 19.Jahrhundert jede Intervention in die Gesellschaft. Das Tätigwer-

den des Staates war in vielen Bereichen eingeschränkt. In der Kategorie „ […] der Fürsorge 

und Erziehung von Armen- und Waisenkindern […]“ war der Eingriff auf eine Unterstützung 

auf nicht öffentlichen Maßnahmen sowie auf den minimalsten Teil der Hilfen von Geschädig-

ten und auf die Intervention bei Kenntniserlangung einer Notsituation beschränkt.65 Es ent-

standen zudem private Anstalten, woraus sich neue Bereiche der Tätigkeit der „offenen Kin-

der- und Jugendfürsorge“ bildeten, wie z.B. „[(] Armen- und Mädchenschulen, […], Jüng-

lingsvereine etc. [)] und im Bereich der Kleinkinderfürsorge“.66 Zu dieser Zeit gab es „Klein-

kindbewahranstalten“, in denen „religiöse [Anleitung]“ herrschte. Die Gewährleistung des 

Lernens von vorherigen „Fabriktugenden“ wie „Ordnung, Pünktlichkeit, Fleiß, Gehorsam“, 

sowie die Übertragung der Techniken des Geisteslebens und der Umsetzung einer 

 
62 Vgl. Hamberger: Sozialer Fortschritt: Die Entwicklung der Jugendhilfe (17.01.2022) 
63 Dudenverlag: Von seinen Eltern ausgesetztes, verlassen aufgefundenes kleines Kind (17.01.2022) 
64 Vgl. Hamberger: Sozialer Fortschritt: Die Entwicklung der Jugendhilfe (17.01.2022) 
65 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.17 f. 
66 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.30 
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physischen Gesundheit der Kinder der Arbeiter stand im Vordergrund.67 Der Staat hatte auf 

Grund der Ausnutzung des Arbeitsvermögens von Kindern und Jugendlichen den Auftrag 

Regelungen zum Schutz gegen die tragischen Konsequenzen wie z.B. Schäden an der Ge-

sundheit, Verarmung sowohl physisch als auch psychisch zu erlassen.68 Aufgrund „[…] d[er] 

extensive[n] Kinderarbeit [wurde die] gesellschaftlich notwendige Arbeitskraft frühzeitig ver-

schlissen und in großem Ausmaß Frühinvalidität hervor[ge]rufen […].“69 Mit der „bürgerlich-

liberale[n] Revolution von 1848“ entwickelten sich unter der Struktur Friedrich Fröbels (1782-

1852) die ersten „Kindergärten“, welche einen Kontrast zu den Bewahranstalten bildeten.70 

Die erste Kindertagesstätte wurde am 28. Juni 1840 in Blankenburg in Thüringen errichtet.71 

Im Zentrum des Kindergartens stand das Ziel, Kindern ein bestmögliches Heranwachsen zu 

ermöglichen. Durch die Struktur Fröbels, sollte der Kindergarten nicht eigenständig, sondern 

ein Bereich der Bildung des Volkes sein. Die Bewahranstalten bildeten jedoch den größeren 

Teil.72 Im Jahr 1815 war der Beginn der „Industrialisierung“, welche enorme Auswirkungen 

auf das Leben der Bevölkerung hatte z.B. Anstieg der Zahl der Sterbenden durch Mangeler-

nährung. Die im 18.Jahrhundert sich entwickelte Pflicht zum Schulbesuch, gelang immer 

weiter in den Hintergrund, da die Heranwachsenden in den Arbeitsalltag eingegliedert und 

ausgebeutet wurden.73 Damit ergab sich im 19.Jahrhundert eine besondere Funktion des 

Staates. Eine Vorgehensweise, die eine Begrenzung der Arbeit der Kinder und die Aufnahme 

der allgemeingeltenden Pflicht zum Besuch der Schule wieder aufleben sollte. Diese Funk-

tion ist vergleichbar mit sozialpädagogischen Aufgaben. Für die `Kinder- und Jugendfür-

sorge` ergaben sich ebenfalls Probleme, weshalb der Staat auch dort Veränderungen vor-

nehmen musste. So z.B. im Hinblick auf die Sicherheit der Ziehkinder oder die Festlegung 

einer rechtmäßigen Bestimmung für die weisungsgebundene Erziehung.74 Im Jahr 1839 

wurde die Vorschrift „preußische[s] Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 

in Fabriken“ erlassen. Dadurch sollte die Verschärfung der Arbeit der Kinder eingedämmt 

werden. Es gab eine Bestimmung, dass Kinder unter 9 ebenso Kinder, welche noch keine 

dreijährige Schulausbildung hatten und unter 16 Jahre alt waren keine unternehmerische 

Arbeit (Gewerbe) ausüben dürfen. Dieses „Regulativ“ ist weiter angepasst und ergänzt wor-

den, bspw. durch das Verbot der Ausübung der Tätigkeit in der Nacht oder an Sonntagen für 

9-12- Jährige. Die Zeit der Arbeit wurde auf 12,  später auf 10 Stunden gekürzt. Im Jahr 1891 

gab es den Beschluss, die Arbeit in einem Werk für Schulkinder zu untersagen.75 Zudem gab 

es die Schwierigkeit eines ausreichenden Schutzes und die Sorge um die Ziehkinder. Der 

überwiegende Teil dieser Heranwachsenden kam in nachteiligen Familien unter. Das Leben 

war teilweise durch mangelnde Ernährung, schlechte Sauberkeit und im schlimmsten Fall 

durch den Hungertod bestimmt. Im Jahr 1840 stand in Preußen die Annahme eines Kindes 

bis zum sechsten Lebensjahr unter der Einwilligung der Polizei. Diese Vorschriften des 

Schutzes dienten zuallererst den „kriminalpolitischen Zwecken“.76 Erst in den folgenden 

 
67 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.30  
68 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.18 
69 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.33 
70 Vgl. ebd., S.30 f.  
71 Vgl. Hebenstreit, Toyka-Seid : Friedrich Froebel gründete den ersten Kindergarten,1840 (31.01.2022) 
72 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.30 f. 
73 Vgl. ebd., S.32 
74 Vgl. ebd., S.32 f.  
75 Vgl. ebd., S.34 f. 
76 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.18 
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Jahren wurde durch „Berufsvormundschaften“ versucht, gegen die misslichen Situationen 

vorzugehen. Dabei ist die älteste dieser `Ziehkinderanstalt` durch Max Taube, einem Arzt 

aus Leipzig hervorgebracht wurden. Dies sind Institutionen, welche als „Vormund“ angese-

hen werden. Zu ihren Aufgaben zählten die Pflege der Kleinkinder und die Fortbildung von 

Pflegemüttern. Im Jahr 1883 betraf dies Kinder, welche entgeltlich bei Familien unterge-

bracht waren, später gehörten zu dem Personenkreis noch die Unterbringung bei genetisch 

Verwandten (1891) und die Kinder, welche unehelich waren (1900). Im Jahr 1889 zählten 

dazu alle Heranwachsenden, welche Unterstützung von der „Leipziger Armenbehörde“ er-

halten haben. Christina Klumker beschrieb „[…] die Einrichtung der Berufsvormundschaft 

über alle nichtehelichen Kinder […]“ im Jahr 1931, als einen entscheidenden Ausgangspunkt 

für die Fürsorge der Kinder und Jugend sowie der Arbeit des Jugendamtes.77 Mit der Grün-

dung des Reiches 1871 lag die Zuständigkeit bei den Staaten des Bundes.78 In demselben 

Jahr wurde ein „Reichsstrafgesetzbuch“ erlassen, welches eine Begrenzung der Strafmün-

digkeit für unter 12 - Jährige vorsah und für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren eine mini-

mierte „Strafmündigkeit“ bestimmte. Dazu ergänzend kam es 1876 zu einer Anpassung. 

Diese zuvor genannten Vorschriften waren die Basis der „Zwangserziehung“, welches der 

Vorgänger der aktuellen Erziehung der Fürsorge war. So konnten Heranwachsende, die 

noch nicht strafrechtlich verantwortlich waren, aufgrund von Regelungen des Landesrechts 

in Einrichtungen der Erziehung und Besserung aufgenommen werden. Für die 12-18 - Jäh-

rigen erfolgte eine Unterbringung in spezifischen Institutionen.79 Wie vorab analysiert, be-

standen auch schon vor dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) einige Bestimmungen, 

wie bspw. „[…] das preußische Zwangserziehungsgesetz von 1878 […] “, welches vom „Ge-

setz für Fürsorgeerziehung Minderjähriger“ im Jahr 1900 ausgetauscht wurde. Gleichbedeu-

tend war auch das im selben Jahr rechtsverbindlich werdende Bürgerliche Gesetzbuch 

(BGB). Jenes beinhaltet im Abschnitt Familienrecht auch heute noch für die Jugendhilfe ent-

scheidende Grundsätze, bspw. Vorschriften zur „[…] Vormundschaft und Pflegschaft […]“ 

oder auch wichtige Regelungen wie z.B. § 1666 BGB, die gerichtlichen Maßnahmen bei der 

Gefährdung des Kindeswohls.80 Mit dem im Jahr 1899 seitens des BGB einleitende Gesetz, 

bestand nun die Möglichkeit die Erziehung mithilfe eines Zwangs durch die Anweisung in-

folge eines Verbrechens oder auch nach § 1666 BGB, wenn die Eltern bei Zucht ihrer Kinder 

scheitern bzw. darüber hinaus ein durch die fehlende Fürsorge sich ergebender Mangelzu-

stand vorliegt. Erste Jugendgerichte haben sich seit 1908 etabliert und befassten sich mit 

den strafbaren Handlungen der 12-18 - Jährigen. Darüber hinaus entwickelte sich die An-

sicht, es müsse eine einheitliche Gesetzesform erarbeitet werden, welche das komplette 

Recht der Jugend innehat. Die Fürsorge der Jugend sollte sich von der Pflege der Armen 

ablösen und der Schwerpunkt auf dem Bereich der Pflege der Jugend liegen.81 Die preußi-

sche Nation hatte in den Jahren 1901, 1905,1908, 1911 dahingehend immer wieder neue 

Regelungen erlassen, um die „bürgerlichen Vereine“ zu begünstigen.82 Das Herausbilden 

einer staatlichen Pflege für die Jugend startete erst im Anschluss an die „Jahrhundertwende“. 

 
77 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.36 f. 
78 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.18 
79 Vgl. ebd., S.19  
80 Vgl. Münder 2007, S.70 , Rz.1 
81 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.19 
82 Vgl. ebd., S.19 f. 
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Im Jahr 1911 kam sie erstmals bei dem Erlass der Jugendpflege in Preußen auf.83 Auf Basis 

einer Unterstützung des Staates war es das Ziel zunächst ausschließlich die maskuline Ju-

gend, ab dem Jahr 1913 auch die feminine Jugend, welche die Schule verlassen hat, für den 

„Kriegsdienst“ und das Militär zu motivieren. Zudem wurde eine Einigkeit zu den Normen 

geschaffen.84 Dabei war die Grundannahme wie folgt formuliert :      

`Aufgabe der Jugendpflege ist die Mitarbeit an der Heranbildung einer frohen, körperlich                      

leistungsfähigen, sittlich tüchtigen, von Gemeinsinn und Gottesfurcht, Heimat- und Vater-

landsliebe erfüllten Jugend. Sie will die Erziehungstätigkeit der Eltern, der Schule und 

Kirche, der Dienst- und Lehrherren unterstützen, ergänzen und weiterführen.`85  

Aufgrund dessen, kam es zu einem Erlass von zunächst einer Million und kurz darauf etwa 

3,5 Millionen Mark für die Jugendpflege.86  

3.1.2 Anlass des RJWG  

Herrschende Not um die Nachkommen von Deutschland, die zunehmende Bedrohung und 

der Niedergang junger Menschen bereitete vielen Einwohnern Kummer. Dies war der Aus-

löser für die Entstehung einer Fürsorge. Heinrich Weber, ein Professor der Rechts- und 

Staatwissenschaftlichen Fakultät in Münster, bezeichnet die Jugend als „de[n] kostbarsten 

Besitz[es] einer Nation“. Es wurde versucht, sich umfassend mit dem Schutz der jungen 

Leute zu befassen, vor allem im Hinblick darauf, wie Hilfe geleistet werden kann. So entstan-

den massive die Jugend schützende Deiche, welche jedoch unter den starken Geschehnis-

sen der Zeit des Krieges und der daran anschließenden Zeit zusammenbrachen und nicht 

vollumfänglichen Schutz bieten konnten. Die Sorge um die jungen Menschen bestand weiter, 

weshalb nach diesen Ereignissen versucht wurde, die Verbesserung der Situation der Ju-

gend durch das Tätigwerden der „gesetzgeberischen Körperschaften“ zu verstärken.87 Der 

Mangel der rechtlichen Bestimmungen, woraus sich das Angrenzen an die Pflege der Armen 

ergab, als auch die Zerspaltung der Einrichtungen und der so im Ergebnis festzuhaltenden 

Problematiken in der Realität, waren die Auslöser des Hervorrufens eines Reichsgesetzes. 

Es war der Appell für die Fürsorge der Jugend, eine für das ganze Reich in gleichem Maße 

geltenden Bestimmungen zu treffen.88 Diese herrschenden Unstimmigkeiten bei der Etablie-

rung einer einheitlichen gesetzlichen Grundlage für die Jugendfürsorge bereitete wie o.g. der 

Realität immer wieder Probleme, sodass im Jahr 1918 auf dem Tag der Jugendfürsorge der 

Erlass eines „Reichsjugendamtsgesetz[es]“, mit der Schaffung von gleichen Bestimmungen 

der „öffentlichen Jugendfürsorge“ erlassen werden sollte. Diese Bemühung wurde durch den 

Einsturz des „Deutschen Reiches“ im November 1918 verdrängt, sodass jegliche Bestrebun-

gen erfolglos blieben.89 Um ein besseres Mitwirken und die Position im Staat zu verstärken 

änderten sie ihre Struktur, wodurch es zum Verbünden der Vereine kam. Im Jahr 1921 

schlossen sie sich zur `Reichsgemeinschaft von Hauptverbänden der freien Wohlfahrts-

pflege`, welche 1925 unter dem Namen und einer angepassten Struktur als `Deutsche Liga 

 
83 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.41 
84 Vgl. ebd., S.46 
85 Vgl. ebd., S.46 f.   
86 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.20 
87 Vgl. Weber 1923., Jugendfürsorge im Deutschen Reich, Vorwort V,VI 
88 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.49 
89 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.20 
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der Wohlfahrtspflege` weiter fortbestanden zusammen. Es sollten so vorwiegend im Bereich 

der Fürsorge Anpassungen getroffen werden. Die Tätigkeit der Arbeit für die Jugendver-

bände stand dabei im Hintergrund. Dieses Vorhaben wurde nicht durchgesetzt. Entschei-

dend war dabei auch die Entwicklung einer staatlichen Pflege für die Jugend, z.B. 1918 /1919 

die „preußischen Jugendpflegeerlasse[n]“.90 Diese stützten sich inhaltlich auf die vorherigen 

Erlasse, z.B. auf dem von 1911, welcher als Basis der staatlichen Förderung der Jugend 

weiter fortbestehen sollte. Die Bestrebung der „Jugendpflege“ sollte einen Anteil am Einbe-

zug der Jugend und der Rückgewinnung der im Staat maßgebenden Harmonie haben. Ab 

1919, sorgte der zweite Erlass für die Pflege der Jugend dazu, dass die Gedanken um ein 

einheitlich, rechtsverbindlich geltendes Gesetz der Jugendwohlfahrt beginnen sollten.91 Die 

Weimarer Reichsverfassung 92 enthielt in ihrem Art.7 Nr.7 die Möglichkeit des Reiches auf 

den Anspruch einer „konkurrierenden Gesetzgebung“ im Bereich der „Mutterschafts-, Säug-

lings-, Kinder- und Jugendfürsorge“.93 Das Innenministerium des Reiches übergab dem 

Reichsrat im Jahr 1920 ein Konzept über ein „Jugendwohlfahrtsgesetz[es]“. Das Schema 

scheiterte an der Diskussion des Reichsrates, welcher keine Option sah, die Ausstattung der 

Ämter der Jugend mit finanziellen Mitteln zu unterstützen.94 Mit großer Übereinstimmung 

wurde das „Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt (RJWG)“ am 14.06.1922 erlassen.95 Es ist die 

Basis der Jugendfürsorge und bestimmt die Rahmenbedingungen für die Maßnahmen die-

ser. Sie soll weitläufig und gleich werden.96 Die Verabschiedung des RJWG kann als ,[…] 

ein Marktstein nicht nur in der Entwicklungsgeschichte der Jugendfürsorge und Jugend-

pflege, sondern auch für die soziale und kulturelle Entwicklung unseres Volkes […]`‚ ange-

sehen werden. Diese Worte stammen aus der ersten Fassung des Kommentars zum 

RJWG.97 Die zentralen Aussagen dieses Gesetzes umfassten den „Anspruch des Kindes auf 

Erziehung“, „die Zusammenfassung von Jugendpflege und Jugendfürsorge […]“ zur Jugend-

hilfe und die Einrichtung von Jugendämtern. Die Verantwortung übernahm die ‚Weimarer 

Koalition`‚ mit dem Zentrum, der „SPD, Deutsche[n] Demokratische[n] Partei“. Das Gesetz 

der Einführung, welches zusammen mit dem RJWG erlassen wurde, bestimmte, dass dieses 

bis 01.04.1924 rechtsverbindlich werden sollte.98 Am 01.April 1924 trat es dann in Kraft.99 

Einige Zeitzeugen beschrieben das RJWG als ‚Kompromiss aus widerstreitenden Mäch-

ten‘.100 Eine gesetzliche Bestimmung der Befugnis vom 08.12.1923 hingegen, legte die ‚Ver-

ordnung über das Inkrafttreten des RJWG`101 fest, wonach entscheidende Gesetzesbestim-

mungen aufgeschoben wurden. Diese Verordnung war das Ergebnis der Inflation und des 

„Ermächtigungsgesetzes“.102 Sie stammt vom 14.02.1924 . Aus dem Artikel eins dieser VO 

ergibt sich Folgendes: ,[…] bis auf weiteres sind Reich und Länder nicht verpflichtet, Best-

immungen des RJWG durchzuführen, die neue Aufgaben oder eine wesentliche Erweiterung 

 
90 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.50 f.  
91 Vgl. ebd., S.51 f. 
92 Reichsgesetzblatt 1919, S.1383 (18.02.2022) 
93 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.20 
94 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.51 f. 
95 Vgl. Friedeberg, Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 1925, Einleitung VI 
96 Vgl. Weber 1923., Jugendfürsorge im Deutschen Reich, Vorwort V,VI 
97 Vgl. Friedeberg und Giese 1972., Einleitung XIII 
98 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.53 f. 
99 Vgl. Münder 2007., S.71 Rz.3-5 
100 Vgl. ebd., S.71 Rz.4 
101 Vgl. Behrend, Stranz-Hurwitz 1925 - Sammlung von Wohlfahrtsgesetzen, S.195-198 
102 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.21 
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bereits bestehender Aufgaben für die Träger der Jugendwohlfahrt enthalten`.103 Das RJWG 

wurde aufgrund dieser VO am 01.04.1924 nicht wie geplant gültig. Durch diese Vorgabe 

wurden alle Teile abgeschafft, welche neue Funktionen oder jegliche Ausweitungen der bis-

heriger Rollen betrafen ebenso die Pflicht Jugend- und Landesjugendämter zu errichten. Das 

Gesetz stammt im Allgemeinen aus dem Recht der Polizei und der Ordnung.104 Das Reichs-

jugendwohlfahrtsgesetz könnte die erste Prüfung sein, um die nach geltendem Recht ge-

spaltene und im Inhalt ungleiche Thematik der Jugendhilfe nach ehemaliger Auffassung 

„(reichs-)gesetzlich“ zu steuern.105 Im 19. Jahrhundert, waren dahingehend nur folgende 

Bestimmungen maßgebend: Rechte für die Ordnung und Polizei, gesetzliche Regelungen zu 

einem „Pflege- und Haltekinderwesen“, zum Wesen der Vormundschaft oder auch Gesetze 

zum Schutz der Kinder. Anfang des 20.Jahrhunderts wurden die Kinder und Jugendlichen 

der Mittelpunkt innerhalb der Bevölkerung und so startete der Versuch einer Vereinheitli-

chung der gesetzlichen Bestimmungen in diesem Bereich. Gertrud Bäumer, eine Volksver-

treterin und „Ministerialrätin“ beschrieb Jugendhilfe in den 1920er-Jahren wie folgt: „[…] eine 

eigenständige Erziehungs- und Sozialisationsinstanz außerhalb von Familie und Schule 

[…]“106. Dies meint umschrieben: „Die Kinder- und Jugendhilfe ist nicht nur auf Probleme und 

Krisen junger Menschen fokussiert (Intervention), sondern entwickelt auch einen Schwer-

punkt in der allgemeinen Förderung des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen durch 

Freizeit-, Lern- und Bildungsangebote (Prävention). Sie ist eine dritte Sozialisationsinstanz, 

neben der Familie und der Schule. Dieser Grundsatz gilt bis heute.“107 In einem Abschnitt 

des RJWG gab es die nachfolgend aufgeführten verschiedenen Denkweisen für zukünftige 

Bestimmungen dieses Gesetzes.108 Folgende Ansichten waren gegeben :  

„[E]in großes umfassendes ,Jugendgesetz`, das alle auf Minderjährig bezogenen privat- 

und öffentlich – rechtlichem Regelungen umfasst, eine Art Jugendgesetzbuch, in dem die 

Jugendhilfe nur einen Teilbereich bildet; ein Rahmengesetz, das die Grundlinien eines 

größeren Jugendgesetzes festlegt, jedoch vorerst einheitliche Jugendbehörden einführt 

und die Jugendfürsorgeaufgaben regelt, das aber die Möglichkeit offen lässt, nach und 

nach Spezialmaterien (Jugendkriminalrecht, Jugendarbeitsschutz usw.) in den größeren 

Rahmen einzufügen; ein ,Erziehungsgesetz`, das die einheitliche Behandlung verwahr-

loster und straffällig gewordener Kinder und Jugendlicher durch ein einheitliches Erzie-

hungsrecht in den Mittelpunkt stellt; ein ,Jugendamtsgesetz`, das verpflichtend Jugend-

behörden einführt und diesen die Zuständigkeit für die die Jugendfürsorge und die Ar-

menkinderpflege überträgt. […].“109  

In historischer Hinsicht gehört die Jugendhilfe bis zum Entstehen des RJWG der „öffentli-

che[n] Fürsorge“ an, erst mit dem RJWG entstand fernab des Rechtes der Fürsorge eine 

autonome dem Reich gerechte Bestimmung, welche die Jugendhilfe betrifft.110 Das Jugend-

amt entstand mit dem RJWG im Jahr 1922. Die Gemeinden erhielten den Auftrag, autonome 

 
103 Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.54  
104 Vgl. Münder 2007, S.72 Rz.6 f. 
105 Vgl. ebd., S.70 Rz.1 f. 
106 Vgl. Rätz, Schröer, Wolff, 2020 - Kinder- und Jugendhilfe (18.01.2022) 
107 Vgl. ebd. 
108 Vgl. Münder 2007, S.70 Rz.1 f. 
109 Ebd., S.70 f. Rz.2 f. 
110 Vgl. Schellhorn, Fischer 2000 - Sozialgesetzbuch achtes Buch., S.4 Rz.5 
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Jugendämter zu errichten.111 „Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz sollte den gesamten Be-

reich der Jugendpflege und der Jugendfürsorge in Reich, Ländern und Gemeinden re-

geln.“112 Die rechtlichen Bestimmungen im RJWG sind auch für die Jugend, welche die 

Schule bereits beendet hat von entscheidendem Wert. Der Text des Gesetzes wird eingelei-

tet durch eine richtungsweisende Erläuterung:  

‚Jedes deutsche Kind hat ein Recht auf körperliche, geistige und sittliche Erziehung. Das 

Recht und die Pflicht der Eltern werden durch dieses Gesetz nicht berührt. Insoweit der 

Anspruch des Kindes auf Erziehung von der Familie nicht erfüllt wird, tritt öffentliche Ju-

gendhilfe ein.`113  

In dem Gesetz sind zudem die Funktionen des Jugendamtes bestimmt. Als Angehörige des 

Amtes sind sowohl Herren als auch Damen zu ernennen, welche bereits über ein Wissen in 

der Wohlfahrt der Jugend verfügen. Um die Gewährung der Einheitlichkeit bei der Ausfüh-

rung der Arbeiten zu sichern, sind Jugendämter für jedes Land als ein „Landesjugendamt“ 

zu vernetzen. Das Konzept des Gesetzes enthält zudem einen Teil, welcher bedeutend für 

die „Pflegekinder“ ist. Innerhalb der Abstimmungen über das Gesetz gab es neben einigen 

Kritikpunkten jedoch die Meinung, dass dieses eine entscheidende Weiterentwicklung der 

insgesamten Ordnung der Wohlfahrt der Jugend ist.114 Der zweite Abschnitt des Gesetzes 

bezieht sich auf die Struktur und Zuständigkeit der Behörden der Jugendwohlfahrt, dies be-

trifft bspw. die Fürsorge und Pflege der Jugend. Das Gesetz soll vor allen den Rahmen bil-

den. Der Absatz 3 – 6 umfasst die Bereiche der Einrichtung einer Dienststelle zur Aufsicht, 

den Schutz der Kinder, die Vormundschaft des Amtes, die Hilfegewährung an sozial schwa-

che Jugendliche, deren Begutachtung des Schutzes und der Sorge um deren Erziehung.115 

Andreas Grieser, der erste Oberbürgermeister von Würzburg 116,  erläuterte in Diskussionen 

u.a. folgende Gedanken :  

‚Zum Schlusse bitte ich, folgendes zu bedenken: Glauben Sie ja nicht, daß [sic!] alles Heil 

von einem Gesetzesparagraphen oder einer Organisation kommt! Wenn Organisationen 

helfen können, dann wären wir im Krieg und in der Uebergangszeit [sic!] leicht durchge-

kommen. Das Jugendamt ist aber bloß ein Werkzeug, ein Betriebsmittel, eine bloße Be-

triebseinrichtung, aber Fleisch und Blut, Seele, Geist und Leben müssen andere, ausge-

sprochen sozial gesinnte Persönlichkeiten, dem Jugendamt einhauchen. Uns und unsere 

Jugend  heilt nicht die Organisation, uns heilt nur das Wiederaufleben des sozialen, des 

Gemeinschaftsgeistes. Die Jugendfürsorge ist eine soziale Aufgabe, und diese wieder ein 

Bestandteil der Bevölkerungspolitik. Nur das Gefühl der Schicksalsgemeinschaft und 

Schicksalsverbundenheit kann uns retten. ,Dieser Sinn für die Volksfamilie muß [sic!] 

auch die Jugendfürsorge durchziehen. `117 

Auch Hildegard von Gierke eine damalige Lehrerin nahm Stellung zu dem RJWG. 

 
111 Vgl. Abthoff, Ernst: Geschichte des Jugendamtes in Deutschland, S.1 (17.01.2022) 
112 Nr.143 Kabinettsitzung: 1.Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (17.01.2022) 
113 Zeitschrift Arbeiter-Jugend (o. V.) - Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, S.225 (14.02.2022) 
114 Vgl. ebd., S.225 f. 
115 Vgl. Weigl: Zeitschrift: Pharus XII (1921) - Der Entwurf eines Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, S.145 f.  
116 Unabhängige Historikerkommission zur Aufarbeitung der Geschichte des Reichsarbeitsministeriums in 

der Zeit des Nationalsozialismus – Andreas Grieser (17.01.2022) 
117 Weigl: Zeitschrift: Pharus XII (1921) - Der Entwurf eines Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, S.146 
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 „Der wesentliche Erfolg des Gesetzes wird davon abhängen, wie weit es den Selbstverwal-

tungskörpern gelingt, die rechten Kräfte zur Durchführung ihrer Aufgaben zu gewinnen. – Es 

liegt in der Natur der Sache, daß [sic] ein großer Teil weiblicher Kräfte im Jugendamt arbeiten 

muß [sic]. […] Es wird bei Inkrafttreten des Gesetzes noch Mangel an gut geschulten und 

erprobten Kräften sein, da die Berufsausbildung der Wohlfahrtspflegerin noch sehr jung ist. 

Die Gefahr, daß [sic] Unberufene Hand anlegen und Minderwertiges schaffen, ist groß. Eine 

zweite große offene Frage ist die Mittelbeschaffung. Wenn auch durch Zusammenlegung 

manches erspart werden kann, werden andererseits die Kosten für die persönliche Fürsorge 

steigen, denn je intensiver die Fürsorge, umso mehr zeigen sich die wunden Stellen, die zu 

heilen und Quellen der Not, die zu stopfen sind. Der Ruf nach Sparsamkeit darf am wenigs-

ten für die Fürsorge an unserer Jugend gelten.“118   

3.1.3 RJWG in der Zeit des Nationalsozialismus 

Zu Beginn des 20.Jahrhunderts entwickelte sich ein politisches Bündnis, mit „[…]rechtsext-

reme[n], rassistische[n] und fremdenfeindliche[n] Gedanken.“ Innerhalb Deutschlands ver-

breitete sich diese Bewegung unter dem Namen des  ,Nationalsozialismus`. Erst mit Been-

digung des „Zweiten Weltkrieges“ im Jahr 1945 verschwanden die „faschistische[n]“ Bestre-

bungen innerhalb Europas.119 Während dieser Zeit gab es einen enormen Umbau im Bereich 

der Hilfe der Jugend.120 Im Januar 1934 legte die Kommission (‚Reform des Reichsjugend-

wohlfahrtsgesetzes‘) dem Innenministerium des Reiches ein Konzept zum ‚Reichsjugendge-

setz[es]‘ vor. Der Unterschied zum RJWG war der Ausdruck eines nationalsozialistischen 

Ziels der Erziehung und des Entwurfes eines ‚Jugendgesetz[es]`, welches die Gedanken der 

‚Jugendführung`, bisher die Pflege der Jugend und die ‚Jugendhilfe`, was bisher die Fürsorge 

der Jugend war zudem nun auch den „Jugend(arbeits)schutz“ beinhalten sollte. Über den 

Entwurf wurde nicht abgestimmt und auch wurde dieser nicht verabschiedet.121 Wie bereits 

zuvor erwähnt ist das RJWG ein Bestandteil der Verwaltung des Eingriffs und der Ordnung. 

Zudem macht es gleichzeitig die ‚freie Jugendhilfe` zugänglich, sodass für die Nationalsozi-

alisten die Möglichkeit bestand die Jugendhilfe ohne umfassendere Änderungen am Gesetz, 

nach ihrer Bedeutung neu zu positionieren. Die „nationalsozialistische Erziehung“ verfolgte 

das Ziel, „[…] körperlich und seelisch gesunde, sittlich gefestigte, geistig entwickelte, beruf-

lich tüchtige deutsche Mensch[en], [welche] rassebewusst in Blut und Boden wurzel[en] und 

Volk und Reich verpflichte[n] und verbunden [sind].“ zu erziehen.122 Der Führer der Jugend 

des Reiches Baldur von Schirach und die Beseitigung der Interessensgemeinschaften der 

Jugend führte dazu, dass 1936 „ein ,Gesetz über die Hitlerjugend`“ erlassen wurde. Ein un-

begrenztes Eingreifen auf die jungen Menschen war dadurch möglich. Mit ihm ist die „[…] 

,Jugenddienstpflicht` der 10-18- Jährigen und allen daraus folgenden Konsequenzen ent-

standen.123 Die „Hitlerjugend“ nahm im Bereich der Arbeit eine zentrale Stellung ein. Im Jahr 

1939 wurde durch eine rechtliche Regelung bestimmt, dass das Jugendamt keine „kollegiale 

Leitung“, sondern vielmehr unter der Herrschaft des Gemeindevorstehers bzw. des Rates 

 
118 Von Gierke: Die Lehrerin – 37.1920/1921, S.91 f. (18.02.2022) 
119 Schneider, Toyka-Seid : Faschismus (19.01.2022) 
120 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.57 f. 
121 Vgl. Münder 2007., S.72 Rz.8 
122 Ebd., S.73 Rz.9 
123 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.58 
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des Landes steht. Das „Führerprinzip“ stand dabei im Mittelpunkt.124 Bei diesem Prinzip der 

Leitung war nur der Verantwortliche der Verwaltung befugt, Bestimmungen zu treffen. So 

kam es bspw. dazu, dass viele Kinder unmoralisch behandelt wurden. In der „NS-Zeit“ war 

das RJWG jedoch weiterhin rechtsverbindlich.125 Die Wohlfahrt des Volkes hatte nun die 

grundlegenden Aufgaben des Jugendamtes inne. Schlussendlich verblieb den Jugendämter 

nur noch der Bereich des Amtsvormundes sowie die Sorge um Kinder und Jugendliche, wel-

che ,minderwertig[e], weniger wertvoll[e]‘ waren. Die Orientierung der Organisationen der 

Wohlfahrt stellte zum Teil auf nationalsozialistische Ziele ab und vollzog sich nie lückenlos. 

Das Einbeziehen der Arbeit – und der Pflege der Jugend im „NS-Staat“, geschah bereits 

kurze Zeit nach der Ergreifung der Macht.126 Dies war am 30.01.1933 durch die Berufung 

Hitlers zum Kanzler des Reiches.127 In der Zeit des Nationalsozialismus blieb die Absicht des 

RJWG grundlegend bestehen. Durch die Mitwirkung „der Hitlerjugend (HJ)“ und „der Natio-

nalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV)“ wurden die Absichten sowie Themen der Hilfen der 

Jugend von 1933-1945 bedeutend verändert. Die Zuständigkeit der Pflege der Jugend hatte 

die HJ und die der Fürsorge die NSV inne.128  

3.1.4 Hilfe der jungen Menschen nach 1945 

 

„ Ein Bild der Lage der Jugend in Berlin während der ersten Nachkriegsjahre gibt folgender 

Bericht: `Kinder werden vielfach von Eltern zum Betteln oder gar zum Stehlen veranlaßt [sic] 

und gezwungen Straßenhandel, Durchsuchen von Müllkästen und Abfalleimern nach altem 

Papier und Lumpen durch Kinder Nachlassen der Ehrlichkeit der Kinder - Zunahme von Hab-

gier Geldspekulation unter Kindern häufig zunehmender Alkoholismus der Jugendlichen - 

zunehmendes Schwinden der elterlichen Autorität – da Mütter vielfach erwerbstätig, erman-

geln Kinder jeglicher Aufsicht - zunehmende Verwilderung der Sitten – (…) – besonders häu-

fige Verführungen durch Ausländer- Zahl der Fälle, in denen Einleitung der Fürsorgeerzie-

hung notwendig, nimmt dauernd zu – zur Zeit unterstehen dem Jugendamt annähernd 9000 

Fürsorgezöglinge`.129 

Das Gesetz der Jugendwohlfahrt galt nur als ein „Rahmengesetz“, die weitere Anpassung 

dieses soll durch „landesrechtliche Vorschriften und Ausführungsbestimmungen“ erfolgen.130 

Die Alliierten machten 1945 klar, dass das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1924 ange-

wendet werden muss. Die Behörden der Jugend erhielten eindeutige und umfassendere Zu-

ständigkeiten. Zur Zeit des Nationalsozialismus nahm die „Nationalsozialistischen Volks-

wohlfahrt“ die Funktionen „der Freien Jugendhilfe“ und die der Jugendämter an.131 Innerhalb 

des Grundgesetzes bekam der Bund gemäß Art.74 Abs.1 Nr.7 GG, die Möglichkeit der Ge-

setzgebung auf dem Gebiet der ‚öffentlichen Fürsorge`.132 Bis zum heutigen Tag ist der Arti-

kel die Basis der Kompetenz des Bundes, im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

 
124 Vgl. Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.57 
125 Vgl. Rätz, Schröer, Wolff, 2020 - Kinder- und Jugendhilfe (18.01.2022) 
126 Vgl. Münder 2007, S.73 Rz.10 
127 Duden Learnattack (o.V.) : Machtübertragung an Hitler (24.01.2022) 
128 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.23 
129 Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.48 f. 
130 Vgl. ebd., S.67 f. 
131 Münder 2007, S.74 Rz.11 
132 Vgl. ebd., S.75 Rz.12 
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mitzuwirken.133 Im Jahr 1950, ein Jahr nach dem die Bundesrepublik entstand, wurde vom 

Bundestag eine Grundsatzerklärung der Unterstützung vorgelegt, welches der „Bundesju-

gendplan“ war. Hintergrund dieses, war die Situation der jungen Menschen, welche keine 

Arbeit, keinen Beruf und keine Heimat hatten.134 Zentrale Punkte darin waren „[…] die För-

derung von Maßnahmen zur Behebung der Jugendarbeitslosigkeit, der Bau von Jugend-

wohnheimen in Regionen mit günstiger Arbeits- und Ausbildungssituation, sowie von Wohn-

heimen für jugendliche Aussiedler und Flüchtlinge, die Finanzierung von Integrationshilfen 

etc.[…]“.135 Der „Bundesjugendplan“ hatte die Aufgabe, ,die nachwachsende Generation 

weltanschaulich-politisch nach dem Muster der Erwachsenengesellschaft zu strukturie-

ren`.136  

3.1.5 Änderungsgesetz des RJWG 1953 

„[D]er Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge“ hatte im Jahr 1946 beim Rat der 

süddeutschen Länder ein Konzept zur Neugestaltung des RJWG eingereicht. Die Ämter der 

Jugend, sollten mit der Ordnung der Gemeinde eine in Übereinstimmung geschriebene 

rechtliche Basis haben. Der Entwurf war das Fundament eines neuen Konzeptes des ge-

meinsamen Ausschusses vom Deutschen Verein und der Gemeinschaft der Arbeit für die 

Pflege- und Fürsorge der Jugend. Der zuletzt genannte entstand 1948 und besteht heute als 

‚Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)`. Das Konzept wurde 1950 einge-

reicht als ‚Denkschrift für die Vorbereitung einer Reform des Jugendwohlfahrtsrechts‘ und 

ermahnte mit dem Erfordernis einer heftigen Neuausrichtung des Rechtes der Jugendhilfe.137 

Durch eine erste Anpassung im Jahr 1953 wurde von einigen Begrenzungen abgesehen, 

welche die „Notverordnung der Weimarer Republik“ beschlossen hatte. Zudem bestimmte 

es den Bau von Jugendämtern und Landesjugendämtern. Es wurde festgelegt, dass die Auf-

listung des § 4 RJWG, welcher Regelungen über die Pflege der Jugend trifft, wieder zu den 

Funktionen des Jugendamtes gehört. Darüber hinaus wurde die Zusammensetzung des Ju-

gendamtes in den Jugendwohlfahrtsausschuss und die Verwaltung festgelegt.138 Das Ju-

gendamt ist als eine eigenständige Behörde aufzustellen, wonach auch keine seiner Aufga-

ben an andere Stellen übergeben werden dürfen. Daraus ergab sich, dass die öffentliche 

Jugendhilfe erneut in die autonome Bürokratie der Gemeinden zählte.139 Mit den genannten 

Anpassungen, sollte der rechtliche Stand des RJWG wieder hergestellt werden. Im Jahr 

1953 ist das RJWG von 1922 wieder ‚Inkraft[ge]treten‘.140  

3.1.6 Entfaltung in der DDR (1949-1990) 

Nach der Beendigung des zweiten Weltkrieges erfolgte die Teilung Deutschlands. Dies hatte 

auch Auswirkungen auf die Vorschiften im Bereich der Jugendhilfe. Zu dieser Zeit wurde 

innerhalb der „sowjetischen Besatzungszone“ der Entwurf des Gesetzes zur Jugendwohl-

 
133 Vgl. Münder 2007., S.74 f. Rz.12 
134 Jordan, Sengling 1977 – Einführung in die Jugendhilfe, S.55 
135 Vgl. ebd., S.60 f. 
136 Vgl. ebd., S.62 
137 Münder 2007., S.75 Rz.13 ff. 
138 Vgl. Jordan, Erwin 1975 – Jugendhilfe, S.24  
139 Vgl. Abthoff, Ernst : Geschichte des Jugendamtes in Deutschland, S.1 (17.01.2022) 
140 Vgl. Münder 2007., S.76 Rz.15 
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fahrt als ein gesonderter Bereich der Erziehung neben der Schule kritisiert.141 Innerhalb des 

Bestehens der DDR hatten die Behörden der Jugend keinen Bestand mehr, sodass es se-

kundär neben dem Amt der Schule ein Bereich der Bildung des Volkes gab. Die Jugendhilfe 

war etwas Allgemeines und nichts Spezifisches.142 Der Hintergrund dabei war, dass auch die 

Arbeit mit ,erziehungsschwierigen jungen Menschen` eine Sache des Staates darstellte. Die 

Leistungen der Jugendhilfe begrenzten sich auf das Gebiet der ,Heimerziehung` und des 

,Rechtsschutz[es]` mit dem Wesen der Vormundschaft.143 Das rechtliche Element der Ju-

gendhilfe war eine Fürsorge der Jugend, welche sich am Ausnahmefall orientierte. Der Be-

reich der Pflege der Jugend wurde auf andere Gebiete oder Methoden, wie bspw. „[…]  Ju-

gendorganisationen, Schulen, Bildung, Betrieb und Arbeit […]“ untergliedert.144  

3.1.7 Wandel des RJWG in das JWG – Novelle 1961 

Im Jahr 1957 war der Bereich der Hilfe der Jugend vom Ministerium des Inneren der Bun-

desrepublik Deutschland in den frisch etablierten „Bundesministerium für Familien- und Ju-

gendfragen“ verschoben worden. In der Zeit zwischen 1958-1960 entstanden mehrere Ent-

würfe über ein Gesetz zur Jugendhilfe. Ziel war es eine komplett neue Struktur zu verab-

schieden, jedoch gab es aufgrund übermäßiger Kritik nur eine Novelle, diese sollte das 

RJWG anpassen. Hervorgebracht wurde sie am 14.11.1960 von der Regierung des Bundes, 

welche das Änderungsgesetz dem Bundestag vorlegte.145 Im Juni 1959 gab es einen ‚Vor-

entwurf eines Jugendhilfegesetzes (JHG)`, hervorgebracht vom Ministerium der Jugend. Da-

bei stehen die Stärkung der Rechte der Eltern und der Präferenz der freien Träger an obers-

ter Stelle. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz wurde in das ‚Jugendwohlfahrtsgesetz‘(JWG) 

umbenannt.146 Die Namensänderung war am 11.08.1961.147 Die Formulierungen des RJWG 

fanden sich im JWG wieder und richteten ihr Hauptaugenmerk auf die Bereiche der „Sicher-

heit, Ordnung und Fürsorglichkeit“. Den Mittelpunkt bildete der Schutz der Kinder, wobei 

diese das Mittel des staatlichen Agierens waren. Diskussionen gab es bspw. „[…] an den 

ordnungsrechtlichen Regelungen zum vermeintlichen Schutz der Kinder und Jugendlichen 

sowie dem Fehlen von Unterstützungsangeboten für Eltern und junge Menschen bei der 

Überwindung von Problemen.“148. Die Novelle sorgte für ein autonomes Anrecht auf Errun-

genschaften für die Hilfe der Jugend und unterstütze den Standpunkt der freien Träger der 

Jugendhilfe.149 Am 01.07.1962 sollte es rechtsgültig werden, jedoch folgten vor dem Erlass 

einige Beschwerden.150 Der Novelle standen Diskussionen entgegen, welche der Ansicht 

waren, dass durch diese Anpassung die beiden Ziele des RJWG, nicht weiter ausgebaut 

werden würden oder sich schlimmstenfalls zum Nachteil wenden. Zum einen war es die Ab-

sicht des Verlangens auf das Recht der Erziehung und zum anderen die Entstehung von 
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Ämtern der Jugend als Mittelpunkt der „örtlichen Jugendhilfe“.151 Nach mehreren Versuchen 

gegen das Änderungsgesetz vorzugehen, wurde es jedoch am 11.08.1961 rechtskräftig. Mit 

der rechtlichen Einbettung kam es zu folgenden Änderungen: „Erweiterung der Pflichtaufga-

ben des Jugendamtes durch die Einführung des § 5 JWG (Spezifizierung der jugendpflege-

rischen Aufgaben) […].“152 Dem folgten 1962 eine „Verfassungsbeschwerde“ und sogar eine 

„Normenkontrollklage“ beim Bundesverfassungsgericht. Später folgten Feststellungen zur 

Ungültigkeit einzelner Regelungen und in den darauffolgenden Jahren gab es erneut Anpas-

sungen des JWG.153 Das JWG bildet die Grundlage der meisten Bestimmungen im Bereich 

der Jugendhilfe. Es wurde jedoch nicht allen Bedürfnissen der Jugend gerecht. Für die Für-

sorge der Jugend ist dies ein bedeutender Bereich.154 Die Verbesserung des RJWG wurde 

dann durch das Bundesverfassungsgericht als verfassungsgemäß erklärt.155 In den 1968er 

Jahren gab es eine „sog. 68er-Studentenbewegung“ und  „Heimkampagne“, welche einen 

enormen Einfluss auf die Realität des Bereiches der Hilfe für die Kinder und Jugend in den 

zukünftigen Jahren hatte.  Ergebnisse der „Heimkampagne“ waren z.B. die „alternative Woh-

nunterbringungen als Auswahlmöglichkeit zu den autoritär geführten kirchlichen und staatli-

chen Heimen“. Es war zudem der Ursprung zur Entwicklung von „Jugendwohngemeinschaf-

ten und individuelle Wohn- und Betreuungsformen“.156   

3.1.8 Erster Abschnitt der Reform 1970-1980 

Käte Strobel wurde 1969 Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Sie stütze 

sich im Juli 1970 auf eine Kommission der Sachverständigen für die Reform des Rechts der 

Jugendhilfe. Die Wohlfahrt der Arbeiter reichte 1967 einen Entwurf zu einer Neugestaltung 

ein, wonach 1970 die Gemeinschaft der Arbeit für Jugendhilfe Leitsprüche zum innovativen 

Recht der Jugendhilfe aussprachen. In den Jahren 1971-1973 verfasste der Deutsche Verein 

für öffentliche und private Fürsorge Grundideen und weitere einzelne Gedanken für ein 

neues Recht der Hilfe für junge Menschen. Daraus ergaben sich bspw. Voraussetzungen, 

welche mindestens vorliegen müssen und welche sowohl die öffentliche- als auch die freie 

Jugendhilfe vertreten soll. Bevor Käte Strobel die neue Bundesministerin für Jugend, Familie 

und Gesundheit wurde, lies Aenne Brauksiepe, welches das Amt zuvor innehatte, eine Kom-

mission der Sachverständigen im Jahr 1969 zusammenkommen.157 Diese Kommission 

reichte im Jahr 1972 „[…] den Dritten Jugendbericht zum Thema ‚Aufgaben und Wirk-

samkeit der Jugendämter`[…]“ ein.158 Er war neben den bereits genannten Ideen und Ge-

danken des „Deutschen Vereins“ eine entscheidende Grundlage zur Reform des Rechtes 

der Kinder- und Jugendhilfe. Ein erstellter Entwurf der Diskussionen wurde im März 1973 der 

„Fachöffentlichkeit“ präsentiert. Er gilt als ein Resultat ‚unterschiedlicher weltanschaulicher 

und politischer Grundauffassungen‘ und ist für die ‚Reformer‚‘ zu dem ein Maßstab aller 
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zukünftigen Gesetzesvorlagen.159 Im Jahr 1974 entstanden weitere Konzepte für das Gesetz. 

Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen des Ziels und der Kosten wurde von diesem Ent-

wurf abgesehen.160 In den Jahren 1973, 1977, 1978/1979/1980 sowie 1984/85 sind Versuche 

von Reformen gestartet, diese blieben erfolglos.161  

‚Man kann Reformen nicht wie Gefrierspinat in die Truhe tun, um sie eines Tages zum Ge-

brauch aufzutauen.`(Erhard Eppler)162  

Dieser Ausspruch weist zum einen auf die damalige Lage hin und ist zum anderen der Aufruf 

zum Tätigwerden. Laut der genannten Worte von Herrn Eppler sollten diese Bemühungen 

um ein neues Konzept nicht einfach verworfen werden. Vielmehr sollte jede Chance genutzt 

werden, um das Ziel der Aufwertung des Bereiches der Jugendhilfe durch umfänglichen Ge-

dankenaustausch zu ermöglichen.163 Das Recht der Kinder und Jugendhilfe wurde begin-

nend ab 01.01.1976 ein spezielles Element des Sozialgesetzbuches. Mit der Anpassung des 

Rechtes der Jugendhilfe aufgrund des KJHG, wurde es in das SGB als Achtes Buch aufge-

nommen. Die Bestimmungen des SGB I und X haben Einfluss auf diese.164 Im Herbst 1977 

entwickelte sich eine neue Konzeption, welche am 08.11.1978 erlassen, aber kurz darauf 

niedergeschlagen wurde. Dem entgegen entstand ein zusätzlicher Entwurf, welchen der 

Bundesrat im Mai 1979 zustimmte und diesen dann zusätzlich zum Entwurf aus 1974 mit 

dem Bundestag zusammen diskutierte. Der Plan der Neugestaltung des Gesetzes wurde am 

23.05.1980 innerhalb des Bundestages stattgegeben.165 Diese Vorschrift wurde als „Jugend-

hilfegesetz (JHG)“ bezeichnet und vom Bundesrat abgelehnt. Ein durch die Bundesregierung 

einberufenes „Vermittlungsverfahren“ war aufgrund der ablaufenden 8.Wahlperiode ebenso 

erfolglos.166     

3.1.9 Zweiter Abschnitt der Reform (1988 – 1990)  

Der Beginn dieser Phase war die Erklärung der Regierung ausgehend vom Bundeskanzler 

am 18.Mai 1987. Dies stellte den Start der elften Wahlperiode dar. Ein neuer Entwurf des 

Gesetzes, welches die Jugendhilfe neu ordnen sollte, ist im August 1988 vorgeschlagen wor-

den.167 Das Hauptaugenmerk der Diskussionen innerhalb des Parlamentes und den einzel-

nen Ländern des Bundes war die Regelung des Anspruches auf einen Platz im Kindergarten. 

Zu dieser Zeit gab es große Unterschiede bei dem Vorhandensein von Kitaplätzen innerhalb 

der Länder. Die Bereitstellung variierte zwischen 55 und 90 Prozent.168 Diesem Konzept 

standen verschiedene Auffassungen entgegen, jedoch wurde ihm am 28.03.1990 stattgege-

ben. Am 11.05.1990 kam es dann zur schlussendlichen Einigung und dem Erlass dieses 

Gesetzes. Es steht zeitlich in einem engen Verhältnis mit der „Herstellung der deutschen 
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Einheit“.169 Die Ausweitung des Geltungsgebietes der Verfassung erfolgte am 03.10.1990 

mit dem Anschluss der DDR. Am 28.06.1990 auf Seite 1163 ff. des Bundesgesetzblattes I 

konnte die Öffentlichkeit „ […] das Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilfe-

rechtes (KJHG) [...]“ entnehmen. „Das KJHG ist ein Artikelgesetz und enthält als dessen 

Art.1 das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), […].“. Das 

SGB VIII wurde aufgrund von 28 Gesetzen abgewandelt und kam so erneut in den Blick.170 

Erst im Jahr 1990 wurde ein Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) rechtsgültig, wodurch 

das Anliegen der Reformen der vorherigen Jahre endlich umgesetzt werden konnte. In all 

den Jahren hat sich das Gebiet der Jugendhilfe in der Realität enorm spezialisiert. So sind 

z.B. „[…] Jugendzentren, Wohn- und Ausbildungsprojekte, Familienhilfen und Einzelbetreu-

ungen […]“ entstanden. Mit dem KJHG wurde ein Wandel in der Betrachtung der Kinder- und 

Jugendhilfe eingeleitet, einerseits in rechtlicher Hinsicht, andererseits in sozialpädagogi-

scher Überlegung.171 Seit der Rechtsverbindlichkeit des SGB VIII gab es darüber hinaus 

einige Anpassungen des Gesetzes. Umschrieben werden kann dies auch wie folgt: „Die Kin-

der- und Jugendhilfe ist Teil des historischen und politischen Wandels in Bezug auf die Kind-

heit und Jugend und damit in einem beständigen sozialen Auseinandersetzungsprozess.“172 

Geprägt ist dies zudem heute durch den stetigen Austausch über „[…] bspw. Kindesvernach-

lässigung und Kinderschutz, Inklusion, Sozialraumorientierung, Kindertagesbetreuung, 

Ganztagsschulbetreuung, […]“.173 Das Jugendamt war nun ein Amt, welches an die Dienst-

leistungen angepasst wurde. So sollte eine dem Kind angepasste, unterstützende Umge-

bung geschaffen und die Elternerziehung weiter gestärkt werden. Hierfür ist eine Betreuung 

zur eigenständigen Hilfe, die Mitwirkung von Opfern an jeglichen Beschlüssen oder die 

Selbstbestimmung der Familie ein wichtiger Punkt. Im Fall, dass die Erziehungsberechtigten 

die Unterstützung abschlagen, diese jedoch nicht eigenständig im erforderlichen Zustand 

nachkommen können, oder ausnutzen, so muss das Jugendamt zum Schutz des Kindes 

eingreifen, um diesen sicherzustellen. Das Familiengericht kann dabei schlimmstenfalls den 

Anspruch der Erziehungsberechtigten einschränken. Die Zuständigkeit des Jugendamtes im 

Bereich des Kinderschutzes und der Kinderbetreuung wurde vor einigen Jahren ange-

passt.174 Die Basis für das Recht der Jugendhilfe ist seit dem 01.01.1991 „[…] das Sozialge-

setzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) vom 26.06.1990 […]“.175 Die 

Regelungen für Jugendwohlfahrt mit der Auflage vom 25.04.1977 mit letztmaliger Abwand-

lung/Änderung „ […] durch Art.6 § 8 aus dem Gesetz zur Neuregelung des Internationalen 

Privatrechts vom 25.07.1986 176 […] wurden abgeschafft.177 Dies betraf des Weiteren „[…] 

das Gesetz zur Änderung des RJWG vom 28.08.1953 […]“.178 Das Reichsjugendwohlfahrts-

gesetz konnte, wie unter Punkt 3.1.2 aufgezeigt am 14.06.1922 vom Deutschen Reichstag 

erlassen werden und stellt einen „Marktstein“ dar.179 Auch Friedeberg und Polligkeit 

 
169 Vgl. Münder 2007 – Kinder- und Jugendhilferecht., S.84 Rz.45 
170 Vgl. ebd., S.85 Rz.46 
171 Vgl. Rätz, Schröer, Wolff, 2020 - Kinder- und Jugendhilfe (18.01.2022) 
172 Ebd.  
173 Vgl. ebd.  
174 Vgl. Abthoff, Ernst : Geschichte des Jugendamtes, S.1 f. (17.01.2022) 
175 Vgl. Schellhorn, Fischer 2000 - Sozialgesetzbuch achtes Buch., S.6 Rz.16 
176 BGBl. 1986 I, Nr.37, S.1142-1155 
177 Vgl. Schellhorn, Fischer 2000 - Sozialgesetzbuch achtes Buch., S.6 f. Rz.16 
178 Vgl. ebd. 
179 Vgl. Hamberger : Die Entwicklung der Jugendhilfe (17.01.2022) 
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beschrieben die rechtliche Regelung als ein `Marktstein nicht nur in der Entwicklungsge-

schichte der Jugendfürsorge und Jugendhilfe, sondern auch für die soziale und kulturelle 

Entwicklung unseres Volkes`.180 Dieses war zu dem die Basis eines ersten Textes, welcher 

für alle Bereiche der Jugendhilfe erforderlichen Regelungen zusammenträgt und innehat. 

Das RJWG wurde im Jahr 1962 abgeändert und durch das „Gesetz für Jugendwohlfahrt“ 

Ergänzt. Dieses wurde am 01.01.1991 aufgrund des „Kinder- und Jugendhilfegesetz[es]“ 

ebenso aufgehoben. Mit dem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz vollzog sich der Wechsel 

von staatlichen Interventionen zu einem staatlichen Dienst geschaffen.181  

3.1.10 Weitere Entfaltung der Kinder- und Jugendhilfe   

Im Jahr 2013 ergab sich aus dem 14. Kinder- und Jugendbericht, dass das SGB VIII seit 

dem Start in das 21.Jahrhundert „als ein modernes, präventiv ausgerichtetes Leistungsge-

setz“ allgemein angesehen ist.182 In den Jahren der Entstehung des SGB VIII von 1878-

1922/24 bildeten sich die grundlegenden Konzepte heraus, welche bis heute Anwendung 

finden.183 Schon seit einiger Zeit ist es gefestigt, u.a. durch die Ausdehnung der Rechte auf 

Leistungen. Im Gegensatz zum JWG aus dem Jahr 1961 ist es ein „moderne[s] Sozialleis-

tungsgesetz[es]“. Im Jahr 2012 gab es schon zweifach so viele Rechte wie noch 1991, in 

dem Jahr in welchem es rechtsgültig wurde, sodass die öffentliche Obhut gestiegen ist.184 

Zudem gab es einige Anpassungen und Ergänzungen. In den 90er Jahren wurde das Recht 

auf einen Platz in der Kita beschlossen, in den Jahren 1997/98 gab es eine Neugestaltung 

des Rechts der Kinder, mit  Bestimmungen über die elterliche Sorge oder die Chancengleich-

heit für Kinder von Eltern welche geheiratet und nicht geheiratet haben. Außerdem wurde im 

Jahr 1999 die Finanzierung der Einkommen innerhalb von den Stellen der Hilfen für junge 

Menschen neu geregelt. Weitere Neuerungen gab es im Jahr 2005, mit der Etablierung eines 

„Tagesbetreuungsausbaugesetz[es]“,„Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgsetz[es]“, 

im Jahr 2008 mit dem „Kinderförderungsgesetz“ welches die Erweiterung der Betreuung in 

der Kita vorsah oder dass im Jahr 2012 entstandene „Bundeskinderschutzgesetz“.185 Nach 

folgend werden die Rechtsvorschriften noch einmal kurz erläutert. Der Zusammenschluss 

des deutschen Staates schaffte nicht gleichzeitig eine Anpassung der Verhältnisse des Le-

bens und Rechtes. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft in Ost und West hatte auch 

Unterschiede in der „Tagesbetreuung“, sodass es im Jahr 1992 zu einer bundeseinheitlichen 

Bestimmung auf den rechtlichen Anspruch eines Kitaplatzes kam.186 Die Kitas entstanden 

auf Initiative Friedrich Fröbels im Jahr 1840 und sind bis heute von großer Bedeutung. Nä-

heres wurde unter Punkt 3.1.1 geschildert. Mit einem ersten Gesetz zur Anpassung des SGB 

VIII vom 16.02.1993 gab es einige Abwandlungen von Vorschriften für eine optimale Umset-

zung und zur Beseitigung jeglicher Unklarheiten in der Praxis. Zudem wurden Konzepte zur 

örtlichen Zuständigkeit, Erstattung der Kosten oder die Beteiligung an den Kosten erarbeitet. 

Am 01.04.1993 wurden die Änderungen des Gesetzes rechtsverbindlich. Wenig später, am 

 
180 Friedeberg, Polligkeit 1923 – Kommentar, Einleitung, S.1 
181 Vgl. Hamberger : Die Entwicklung der Jugendhilfe (17.01.2022) 
182 Vgl. Wabnitz – Neue Rechtsgrundlagen der Kinder- und Jugendhilfe , S.11 (31.01.2022) 
183 Vgl. Sachverständigenkommission, Deutsches Jugendinstitut 1990., S.3 
184 Vgl. Wabnitz – Neue Rechtsgrundlagen der Kinder- und Jugendhilfe , S.11 (31.01.2022) 
185 Vgl. ebd. 
186 Vgl. Münder 2007 – Kinder- und Jugendhilferecht., S.86 Rz.52 f. 
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13.06.1994 erfolgte durch ein zweites Änderungsgesetz die Angleichung des 4. Kapitels des 

SGB VIII an das SGB I,X den Sozialdatenschutz betreffend.187 Eine „Reform des Kindschafts-

rechts“ aus 1998 188 brachte einige Änderungen, wie bspw. die Wandlung der gesetzlichen 

Pflegschaft des Amtes zu einer „freiwillige[n] Beistandschaft“, der Stärkung der Kompetenz 

der Konfliktlösung durch die Eltern, das Verfeinern des § 17 SGB VIII (Beratung in Fragen 

der Partnerschaft, Trennung und Scheidung)189, sowie die Neubestimmung der Bezahlung 

von „stationäre[n] Hilfen.“190 Mit einem „Tagesbetreuungausbaugesetz[es] (TAG)“ wurde von 

den Kommunen bis 2010 der Ausbau von Angeboten gefordert, welche den Anforderungen 

entsprechen müssen.191 Dieses galt am 01.01.2005 als rechtsverbindlich.192 Am 01.10.2005 

erlangt das „Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK)“ seine Rechtsgültigkeit, wel-

ches die Ausdehnung der Tagesbetreuung und die weitere Entfaltung der Kinder- und Ju-

gendhilfe vorsah. Das Gesetz plant eine Weiterentwicklung auf dem Fachgebiet, die Tole-

ranz der Position der Haushalte welche öffentlich sind und unterlässt jegliche Kürzung der 

Leistungen.193 Das „Kinderförderungsgesetz (KiföG)“ hat sich am 16.12.2008 etabliert. Es ist 

bedeutend für die Fürsorge der Kinder, welche unter drei Jahre alt sind und sollte Dienste 

schaffen, welche an den Bedarf angepasst und in einen exzellenten Zustand sind. Die es-

senziellen Bestimmungen sind der Anspruch auf einen Platz der Unterstützung für die Her-

anwachsenden, welche das erste Lebensjahr abgeschlossen haben. Dieser Anspruch galt 

ab 01.08.2013. Seither nahm die Inanspruchnahme der Tagesbetreuung für Kinder ab dem 

1. Lebensjahr belegbar zu.194 Bund und Länder stellten zum Ausbau der Tagesbetreuung 

finanzielle Mittel für gezielte Investitionen bereit. Zudem legte die Bundesregierung fest, ei-

nen umfassenden Dienst der Fürsorge sicherzustellen, sodass auch die Pflege der Kinder 

gesichert ist. So wurde ein Richtmaß beschlossen z.B. die Gruppengröße der zu betreuen-

den Kinder.195 Es zeigt sich, dass der Bereich der Hilfe für Heranwachsende stets weiter 

angepasst und ergänzt und auch das SGB VIII seit 1991 modifiziert wurde. Abbildung 6 gibt 

eine Übersicht über die historische Entwicklung. Im nächsten Abschnitt erfolgt die Untersu-

chung der verschiedenen Positionen auf Bestimmungen des SGB VIII, mit einem abschlie-

ßenden Ausblick auf dessen zukünftige Entfaltung. 

 

 
187 Vgl. Schellhorn, Fischer 2000, Sozialgesetzbuch achtes Buch., S.7 Rz.16 
188 BGBl. 1997 I Nr.84, S.2942-2967 
189 Vgl. BMJ: § 12 SGB VIII (14.02.2022) 
190 Vgl. Münder 2007 – Kinder- und Jugendhilferecht., S.87 Rz.54 f. 
191 Vgl. ebd., S.88 f. Rz.56 
192 BGBl. I 2004, Nr.76, S.3852-3854 
193 Vgl. Münder 2007 – Kinder- und Jugendhilferecht., S.88 f. Rz.57 
194 Vgl. BMFSFJ: Fünfter Bericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes (01.02.2022),S.2 
195 BGBl. I 2008, Nr.57, S.2403-2409 
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4 IST – Situation  

4.1 Reichsjugendwohlfahrtsgesetz auch 2022 noch zeitgemäß? 

Im Jahr 2022 wird das 100- jährige Bestehen der Kinder- und Jugendhilfe zelebriert. In der 

unter Nummer drei untersuchten Entwicklung der neusten geltenden Fassung des SGB VIII 

vom 10.07.2021 zeigte sich, dass der Weg zum Inhalt des Gesetzes nicht immer leicht war. 

Die Zustimmung von sowohl dem Bundestag als auch dem – rat war meist langfristig. Frag-

lich erscheint in dieser Hinsicht, ob das Gesetz der Kinder- und Jugendhilfe, von den Etappen 

vom Ursprung 1922 bis in das aktuelle Jahr 2022 zeitgemäß ist. Des Weiteren ob die ur-

sprünglich gewünschten Ziele noch verfolgt werden oder ob auch heute noch Problematiken 

bei der Umsetzung bestehen. Die neuste Reform des SGB VIII wurde im Gesetzblatt des 

Bundes (BGBl. 2021 I,1444) veröffentlicht und am 10.6.2021 rechtsgültig.196 Zunächst erfolgt 

die Untersuchung des Positionspapieres des Deutschen Sozialgerichtstages e.V. (DSGT), 

anschließend wird Bezug auf weitere Ansichten vor/nach dem Erlass mit einem abschließen-

den Ausblick der Hilfen für junge Menschen gegeben. Die vorliegende Arbeit gibt einen kur-

zen Überblick. Die ausführliche Erläuterung des neuen Gesetzestextes kann der Synopse 

des DIJuF197 und dem SGB VIII198 entnommen werden. 

4.2 Grundsatzpapier vom Deutschen Sozialgerichtstag e.V. 

Das Positionspapier greift unabhängig der aktuellen Angelegenheiten der Kinder- und Ju-

gendhilfe eine generelle - aber auch richtungsweisende Haltung zu den Forderungen einer 

guten Kinder- und Jugendhilfe sowie deren Weiterentwicklung auf. Es dient als ein Papier 

zur Verwirklichung der Kinder- und Jugendhilfe als eine zukünftige Aufgabe für den Staat 

und der gesamten Gesellschaft. In sieben Kapiteln werden die Anforderungen an eine gute 

Kinder- und Jugendhilfe dargestellt. Nach einer Präambel die die gesellschaftliche Relevanz 

der Kinder- und Jugendhilfe abbildet, folgt im Abschluss das Aufzeigen einiger zentraler For-

derungen des DSGT zur weiteren Entwicklung des SGB VIII.199 Diese sollen von der „Politik, 

Wissenschaft und [der] Praxis“ umgesetzt oder verbessert werden.200 Der Leitsatz dabei ist 

„Nach der Reform ist vor der Reform“.201 Bereits in der Präambel zeigt sich, dass nicht in 

allen Teilen Deutschlands eine funktionierende Kinder- und Jugendhilfe geleistet wird. Grund 

dafür sind Unvollständigkeiten in einigen Teilen des Gesetzes, wodurch die Umsetzung in 

der Praxis teilweise schwierig ist. Dafür verantwortlich sind die fehlenden Ressourcen in Per-

sonal, bei den Finanzen und innerhalb des Faches. Der Einbezug von allgemeinen Stan-

dards, minimiert den Erfolg der eigentlichen sozialpädagogischen Absicht des SGB VIII. Das 

Zusammenwirken zwischen den gesetzlichen Regelungen und der Fachkompetenz der Be-

teiligten muss optimiert werden. Die Kinder- und Jugendhilfe setzt sich für die Interessen der 

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Auf Grundlage der UN- Kinderrechts-

 
196 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022), S.1-76 
197 Vgl. ebd. 
198 Vgl. BMJ: Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) (14.02.2022) 
199 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021), Vorwort 
200 Vgl. ebd., S.29 
201 Vgl. ebd., Vorwort  
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konvention wurden bereits einige Vorgaben, zu deren Beteiligung im SGB VIII umgesetzt      

§ 8 Abs.1, § 8a Abs.1, § 36 SGB VIII, sowie Bestimmungen im Bereich des Kinderschutzes 

§ 8 Abs.3 ; § 45 Abs.2 Nr.3 SGB VIII. Die Mitwirkung muss weiter ausgebaut werden. Das 

Zusammenwirken zwischen den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit einer 

gleichzeitigen Stärkung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten ist dabei unerlässlich.202 Der 

DSGT stellt sich die Frage, ob die Kinder- und Jugendhilfe zeitgemäß ist, denn der grundle-

gende Aufbau dieses Bereichs ist das Resultat der Einführung des SGB VIII von über 30 

Jahren.203 Nach Ansicht des DSGT müssen generell Teile des Gesetzes ausgebaut werden, 

um sämtliche Mängel in der Praxis zu beseitigen. Innerhalb des Positionspapieres erläutert 

er diese Punkte, nachfolgend sind die Wichtigsten zusammengefasst.204  

Die Schaffung von festgelegten Grundlagen, um ausreichend Personal beim örtlichen 

Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe zur Realisierung der Angebote bereit-

zustellen. 205 Nach § 69 SGB VIII nehmen die Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe auf der 

örtlichen Ebene i.d.R. die Landkreise und kreisfreien Städte ggf. kreisangehörige Städte 

wahr. Innerhalb des § 79 SGB VIII ist deren Verantwortung beschrieben, mit der Schaffung 

einer ausgeglichenen Struktur und der Bereitstellung von finanziellen Mitteln. Die kommu-

nale Selbstverwaltung führt jedoch dazu, dass zum Teil die Angebote der Kinder- und Ju-

gendhilfe vom Wohnort abhängen. Für regionale Träger ist dies zum Vorteil, denn so können 

sie ihre Struktur an die lokalen Erfordernisse anpassen. Die Ausstattung der Jugendämter 

mit Personal ist Sache des örtlichen Trägers, nur der Bereich der Amtsvormundschaft zählt 

nicht darunter. Nach § 79 Abs.3 SGB VIII sind die örtlichen Träger verpflichtet das Personal 

an den Bedarf anzugleichen, es wird keine eindeutige Regelung über die genaue Anzahl von 

bspw. Sozialarbeitern gegeben. Seitens des DSGT sind nicht nur ausschlaggebende Verän-

derungen an einzelnen gesetzlichen Regelungen maßgebend, viel mehr muss darüber hin-

aus auch Bezug auf „strukturelle Fragen“ genommen werden.206 Ein weiteres Thema bein-

haltet die Finanzausstattung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit Fragen hin-

sichtlich der Schaffung einer Einheitlichkeit des Leistungsniveaus auf örtlicher Ebene und 

der Mittelbereitstellung zwischen Bund, Land und Kommune. Ein nächster zentraler Punkt 

ist die Aufgabe und Rolle der freien Träger, geregelt in § 4 SGB VIII. Gemeint ist eine „part-

nerschaftliche Zusammenarbeit“ bei den öffentlichen- und freien Trägern.207 Die „inklusive[n] 

Lösung“, wonach die Trennung der Verantwortung aufgrund der Art der Behinderung aufge-

hoben wurde, berührt die Kooperation nicht.208 Das Prinzip beseitigte die Trennung der Zu-

ständigkeit für Kinder mit einer geistigen sowie körperlichen Behinderung und war im SGB 

IX geregelt. Für seelisch behinderte Kinder traf das SGB VIII Festlegungen.209 Im                          

§ 4 SGB VIII wurde Abs.3 angepasst und gibt vor, dass das Mitwirken der Kinder, Jugendli-

chen und Eltern gestärkt werden soll. Zudem wurde § 4a eingefügt, welcher Regelungen zu 

selbstorganisierten Zusammenschlüssen zur Selbstvertretung gibt.210 Der DSGT nennt zu-

letzt unter Punkt I die Diskussion zu „Regelungen für qualitätssichernde[n] bzw. – 

 
202 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021), S.2 
203 Vgl. ebd., S.4 
204 Vgl. ebd., S.29 
205 Vgl. ebd.  
206 Vgl. ebd., S.5 
207 Vgl. ebd., S.4 ff. 
208 Vgl. ebd., S.6 
209 Kramp, Bilkei : Das neue KJSG und die inklusive Lösung (06.01.22) 
210 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.2 f. 
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verbessernde[n] Verfahren“, welche neugestaltet werden sollen.211 Innerhalb des Sozialrau-

mes gibt es noch kein einstimmiges Verständnis von einzelnen Begriffen. Ein wichtiger As-

pekt des DSGT sind die „Niedrigschwellige[n] Angebote der Kinder- und Jugendhilfe“. Inner-

halb der Sozialraumorientierung ist der Zutritt auch die für den Einzelfall betreffende Hilfen, 

wie bspw. § 28 SGB VIII die Erziehungsberatung oder aber auch die soziale Gruppenarbeit 

§ 29 SGB VIII zu garantieren und sich nicht auf die Allgemeinheit zu beziehen. Die Orientie-

rung des Sozialraumes begrenzt sich im Allgemeinen nicht nur auf die Kinder- und Jugend-

hilfe, sie befasst sich vielmehr auch mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst oder der Schule. 

Für das Wirksamwerden ist eine ausreichende personelle Ausstattung der freien- und örtli-

chen Träger der Jugendhilfe unerlässlich. Träger und Dienste, welche für die Angebote der 

Kinder- und Jugendhilfe zuständig sind, benötigen ausreichend Personal. Für die Träger der 

freien Jugendhilfe ist eine festgelegte Finanzierung notwendig, um die Dauerhaftigkeit si-

cherzustellen.212 Innerhalb des § 69 SGB VIII gab es keine Anpassungen. Im §79 SGB VIII 

hingegen wurden Ergänzungen getroffen. Die Nr.2 wurde abgeändert und schreibt nun eine 

Kooperation zwischen den Stellen und Verantwortlichen vor. Der Abs.3 wurde zudem modi-

fiziert und konkretisiert, insbesondere hinsichtlich der Ermittlung der Anzahl von Fachkräften, 

sodass ein „Verfahren zur Personalbemessung“ unerlässlich ist. Es zeigt sich, dass eine 

Grundlage geschaffen wurde, um auch zukünftig die Verfügbarkeit der erforderlichen Fach-

leute sicherzustellen.213 

Des Weiteren muss die UN-BRK mit der Kinder- und Jugendhilfe innerhalb des SGB 

VIII verankert werden, um jegliche Diskussionen zu beseitigen.214 

Ein tatsächlicher Zugang zu den bedarfsgerechten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

muss unabhängig von einer Behinderung gewährt werden. Dabei ist eine geeignete Unter-

stützung der jungen Menschen und die gleichzeitige Stärkung der Rechte der Eltern oder 

anderen Sorgeberechtigten im Zusammenhang mit der UN- Kinderrechtskonvention (UN – 

KRK) zu beachten. Die Umsetzung der UN - Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in der 

Kinder- und Jugendhilfe weist Probleme hinsichtlich der Zuständigkeit auf, dies betrifft bspw. 

die Aufteilung der Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) zum einen, die Kinder- und Ju-

gendhilfe zum anderen und die daraus entstehenden Schwierigkeiten hinsichtlich der Defini-

tion und der Abgrenzung. Es sollte eine Zusammenführung der EGH innerhalb der Kinder- 

und Jugendhilfe in Unabhängigkeit der Art der Behinderung erfolgen, um Hilfen systemisch 

anbieten zu können. Der Begriff der Behinderung, welcher sich aus Art.1 UN-BRK, § 2 Abs.1 

SGB IX ergibt, sollte im SGB VIII eingefügt werden.215 Ambulante Hilfen sollten unbedingt in 

§ 7 SGB VIII aufgenommen und Vereinbarungen hinsichtlich der Leistung, Qualität und des 

Entgeltes abgeschlossen werden. Das Leistungsspektrum muss angepasst werden, um die 

Bedarfe decken zu können.216 Der § 7 SGB VIII wurde um einen Absatz ergänzt und umfasst 

nun fünf Absätze. Neu dabei ist Absatz zwei die Definition der behinderten Kinder, Jugendli-

chen und jungen Volljährigen. Hier wird der Begriff der Behinderung und der 

 
211 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.6 
212 Vgl. ebd., S.10 f. 
213 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.41 
214 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.29 
215 Vgl. ebd., S.9 
216 Vgl. ebd., S.16 f. 
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Beeinträchtigung erläutert.217 In der Synopse des DIJuF218 werden die Anpassungen näher 

beschrieben. Innerhalb des § 10 SGB VIII müssen auch junge Menschen mit einer „drohen-

den“ Behinderung laut Landesrecht Leistungen der EGH erhalten. Die Leistung soll mit de-

nen der Eltern oder anderen Personensorgeberechtigten verbunden werden, um eine ge-

meinsame Entwicklungsförderung und Persönlichkeitserziehung zu sichern. Die Übernahme 

der Eigenverantwortung und das Bestehen in der Gesellschaft ist dabei entscheidend. Eine 

gleichberechtigte Teilhabe muss zudem sichergestellt werden. Innerhalb der Neufassung 

wurde Abs.4 geändert. Dadurch haben die Dienste des SGB VIII Vorrang gegenüber denen 

des SGB IX. Der Adressatenkreis enthält nun jegliche Art einer Behinderung (körperlich, 

geistig, seelisch) und regelt, dass der öffentliche Träger der Jugendhilfe zuständig ist. Auch 

Abs.5 wurde angepasst, wonach Leistungen des SGB XII bis auf einige Ausnahmen dem 

SGB VIII nachrangig sind. Der Abs.6 wurde neu eingefügt und enthält den Wortlaut des ehe-

maligen Abs.5.219 Durch die neuen Anpassungen, werden hoffentlich in Zukunft weniger 

Probleme auftreten.   

Außerdem müssten die rechtlichen Ansprüche der Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen sowie die parallele Stärkung der Rechte der Eltern und anderen Sorge-

berechtigten ausgedehnt werden.220  

Die Kinder- und Jugendhilfe dient zuallererst den Kindern und Jugendlichen selbst, weiterhin 

auch der Entwicklung und Entfaltung deren Persönlichkeiten. In § 8 SGB VIII ist das Recht 

der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geregelt.221 Innerhalb der UN – KRK hat dieser 

Anspruch eine ebenso zentrale Stellung. Der DSGT schlägt vor, die Rechte der Kinder und 

Jugendlichen innerhalb des SGB VIIII genau zu benennen. Das Recht auf Kindeswohl oder 

auf Schutz könnte zwischen dem 2. und 3. Abs. des § 1 SGB VIII eingefügt werden.222 Der  

§ 1 Abs.3 SGB VIII ist auf Nr.5 erweitert worden. Hier wurde Nr.2 wie folgt angepasst: „[…] 

jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individu-

ellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren 

und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können, […]“.223 In § 8 

Abs.2 SGB VIII sollte ergänzend der Hinweis aufgeführt werden, dass Kindern, Jugendlichen 

und deren Sorgeberechtigten ein klares Angebot an Hilfe und Unterstützung folgen kann. 

Der Anspruch auf Beratung gemäß § 8 Abs.3 S.1 SGB VIII sollte nicht auf eine bestimmte 

Voraussetzung (z.B. Not/Krise) begrenzt werden, sondern allgemeingültig sein.224 Im § 8 

Abs.3 SGB VIII, kam ein neuer S.3 hinzu, welcher bestimmt, dass auch ein freier Jugendhil-

feträger die Beratung erbringen darf. Zugleich wurde § 8 Abs.4 ergänzt, wonach die Mitwir-

kungen und Besprechungen der Kinder und Jugendlichen „[…] in einer für sie verständlichen, 

nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form[…]“ erfolgen soll.225 Die genaue Benennung 

der einzelnen Befugnisse der jungen Menschen wurde in der neusten Fassung des SGB VIII 

jedoch nicht ergänzt.226 

 
217 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.3 
218 Vgl. ebd., S.1-76 
219 Vgl. ebd., S.6 f. 
220 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.29 
221 Vgl. BMJ: § 8 SGB VIII (14.02.2022) 
222 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier,S.7 f. 
223 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.1 
224 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.7 f. 
225 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.3 
226 Vgl. BMJ: Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) (14.02.2022) 
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Dabei ist die Arbeit mit den Eltern kein Bestandteil der stationären Hilfen, vielmehr 

sollte diese fokussiert und sichergestellt werden.227  

Der Fall des Eingriffes in die Verantwortung der Erziehung der Eltern ist nur dann zulässig, 

wenn die „öffentliche Hilfe (§ 1666a BGB)“ nicht das richtige Mittel ist, um der Gefährdung 

des Kindes entgegenzuwirken. Anderenfalls können Hilfen zur Erziehung zutreffend sein. 

Die Familien sollten unterstützt werden, das Erziehen, ohne jegliche öffentliche Hilfe selbst 

durchzuführen. Beim Aufwachsen des Kindes außerhalb ihres Elternhauses, ist deren Rück-

kehr zu den Eltern entscheidend. Der § 27 SGB VIII und auch § 37 SGB VIII greift dies auf. 

Es stehen dabei nicht nur die Kinder und jungen Menschen im Mittelpunkt, vielmehr müssen 

auch die Eltern einbezogen werden, welche für deren Rückkehr verantwortlich sind. Dies ist 

eine Art „Doppelleistung“, welche über § 27 i.V.m. § 33 oder § 34 SGB VIII hinausgeht und 

so meist abgelehnt wird. Die Eltern sind Spezialisten für die Entwicklung  ihrer Kinder und 

müssen auch bei einer räumlichen Trennung den Schutz für ihre Kinder verantworten. Der 

„erzieherischen Bedarf[s]“ sollte in den Bestand des § 27 SGB VIII aufgenommen und so 

gestaltet werden, dass die Hilfe des Elternhauses ein unentbehrlicher Teil des § 27 SGB VIII 

wird.228 Innerhalb des § 27 SGB VIII wurde Abs.2 S.3 geändert, wonach die verschiedenen 

Arten der Hilfe miteinander verknüpft werden können insofern es der individuelle Fall zulässt. 

Des Weiteren wurde dessen Abs.3 S.2 angepasst, wonach die Services der Hilfen zur Erzie-

hung auch die Maßnahmen für Ausbildung und Beschäftigung i.S.d. § 13 Abs.2 umfassen 

und mit anderen Leistungen verknüpft werden können. Eine explizite Regelung zum Einbe-

zug und der Betrachtung der Eltern wurde nicht gegeben. In § 33,34 SGB VIII gab es keine 

Änderungen. Der § 37 – 37c SGB VIII wurde abgewandelt, wonach das Recht der Eltern, der 

Pflegepersonen auf Beratung und Unterstützung sowie der Kooperation bei außerfamiliären 

Hilfen, als auch Bestimmungen für die jungen Menschen selbst und zur insgesamten Pla-

nung der Hilfe neu bestimmt sind.229 Näheres lässt sich dem Gesetzestext230 entnehmen. 

In Bezug auf die Unterbringung der Kinder außerhalb des Elternhauses müsse die Be-

gutachtung ausgebaut werden, zu dem soll der Begriff der Einrichtung im SGB VIII 

definiert und das Wesen der Vereinbarungen intensiviert werden.231 Im SGB VIII ist 

keine Erklärung des Begriffes der Einrichtung vorhanden. Für die Klärung des Anspruchs, 

wann ein Angebot der Betreuung, dem Vorbehalt der Erlaubnis und der Bewachung des         

§ 45 SGB VIII unterliegt, ist dies unbedingt notwendig. Für Angebote der Familienpflege in 

Gestalt einer Kindertages - oder Vollzeitpflege gelten die speziellen Regeln des § 43 f. SGB 

VIII. Es müsse die Definition im SGB VIII bspw. in § 45 Abs.1 SGB VIII oder in § 7 SGB VIII 

verankert und Kriterien der Zuordnung ausgesprochen werden.232 Die Neufassung des SGB 

VIII enthält einen neuen § 45a Einrichtung, darin wird der Begriff umfassend erläutert.233    

Die Feststellung einer Gefährdung des Wohl des Kindes sollte verbessert werden.234 

Das Sicherstellen des Wohl des Kindes innerhalb von Einrichtungen ist Aufgabe des überört-

lichen Trägers. In §§ 45 ff. SGB VIII herrscht keine genaue Festlegung des Begriffs des 

 
227 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.29 
228 Vgl. ebd., S.13 ff. 
229 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.15,19-22 
230 Vgl. BMJ - Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) (14.02.2022) 
231 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.29 
232 Vgl. ebd., S.20 
233 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.30 ff. 
234 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.29 
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Kindswohles. Dieses nennt die Rechte des einzelnen Kindes. Beim Abstellen auf § 1666 

BGB müssen dessen Voraussetzungen vorliegen. Innerhalb des Eingriffs in ein Elternrecht 

ist das Kind maßgebend. Das Recht der Eltern zählt zu dem Rechtskreis des Familienrech-

tes. Der §§ 45 ff. SGB VIII bezieht sich auf das Einmischen des überörtlichen- in die Eigen-

verantwortung des freien Trägers und nicht auf den eigentlichen Schutz des Kindes im Zent-

rum. Aus Sicht des DSGT sollte von den Begriffen des Kindeswohles bzw. der Kindeswohl-

gefährdung in §§ 45 ff. SGB VIII abgesehen werden.235 Der § 45 SGB VIII wurde ergänzt um 

Abs.2 Nr.4. Darin wird u.a. beschrieben, dass zur Gewährleistung der Ansprüche sowie des 

Wohl des Kindes und der Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen ein Konzept erarbeitet 

werden muss. In dem sollen angemessene Verfahren der Beteiligung oder eine Beschwer-

demöglichkeit in und fernab der Einrichtung möglich sein. Die allgemeinen Bestimmungen 

zur Möglichkeit einer Errichtung einer Stelle und zur Genehmigung der Ausführung der 

Dienste ist näher geregelt wurden.236 Dem Gesetzestext kann engeres entnommen wer-

den.237 Es könnte zudem geprüft werden, ob sich innerhalb des § 46 f. SGB VIII Änderungen 

ergeben haben. Eine explizite Betrachtung ist dabei nicht entscheidend. Der § 46 SGB VIII 

lautet nun: „Prüfung vor Ort und nach Aktenlage“.238 Er regelt die Kontrolle der Erlaubnis zum 

Betreiben einer Einrichtung. Absatz 2 wurde abgeändert, sodass eine Prüfung vor Ort auch 

ohne Ankündigung erfolgen darf, jedoch unter Mitwirkung des jeweiligen Trägers. Zudem 

wurde ein weiterer Absatz 3 ergänzt, welcher die Durchführung der Überprüfung näher kon-

kretisiert. Die Vorschrift des § 47 der „Melde- und Dokumentationspflichten, Aufbewahrungs-

pflichten von Unterlagen“ wurde um Abs. 2 und 3 ergänzt. Dabei verpflichtet der Abs.2 den 

Träger u.a. ordnungsgemäße Aufzeichnungen über den Einrichtungsbetrieb und dessen Re-

sultate zu erstellen und diese für mindestens fünf Jahre aufzubewahren, nähere Ausführun-

gen im Gesetzestext.239 Zu dem schreibt Abs. 3 vor, dass der Austausch von Angelegenhei-

ten oder Entfaltungen inmitten des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe und der zuständigen 

Behörde gegeben sein muss.240 Im Zusammenhang der Beurteilung einer Gefährdung und 

der Zusammenarbeiten von Experten hält der DSGT es für besonders wichtig, den Schutz 

der Kinder keinesfalls auf ein „technokratisches Handeln“ zu begrenzen.241 Dies besagt, dass 

die Regierungsform bzw. die Verwaltung auf „[…] wissenschaftlichen Erkenntnissen, statis-

tischer Kontrolle und Rationalität […]“ basiert.242 Des Weiteren sollen homogene Regelungen 

zum Verfahrenshandeln von dem Kinder – und Jugendschutz für die Experten bestimmt und 

keine Ausnahmeregelungen getroffen werden. Es muss zu dem ein gemeinsames Konzept 

für die Zusammenarbeit innerhalb aller Bücher des Sozialgesetzbuches und zugleich das 

Sicherstellen der Ausstattung von Finanzen, Organisation und der Zeit erreicht werden. Es 

scheint des Weiteren notwendig einen Zuständigen für den Bereich des sexuellen Miss-

brauchs gleichartigen Vertreter im Bereich des Kinderschutzes zu ernennen.243 Der Bereich 

hat nach vorheriger Prüfung an Bedeutung gewonnen und wurde mehrfach abgewandelt und 

ergänzt. Weitere Anpassungen sind jedoch unbedingt notwendig.  

 
235 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.18 f. 
236 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.28 ff. 
237 Vgl. BMJ: Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) (14.02.2022) 
238 Vgl. ebd., § 46 SGB VIII  
239 Vgl. ebd., § 1-107 SGB VIII 
240 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.31 f. 
241 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.23 
242 Vgl. Sievers, Padrock : technokratisch (12.01.2022) 
243 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.23 



4 IST – Situation 32 

 

Bei einer Bedrohung soll Sorge getragen werden, dass die weitere Prüfung durch die 

Familiengerichte innerhalb des Verfahrens nach § 1666 BGB stattfindet.244 Nach dem 

DSGT  sollte dem Familiengerichten bei der Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) eine „Sonderzu-

ständigkeit“ gegeben werden. Bei Ablehnung einer Inobhutnahme des Kindes durch die El-

ternteile, jedoch unter der Feststellung der Gefährdung des Kindeswohles seitens des Ju-

gendamtes, muss gemäß § 42 Abs.3 S.2 Nr. 2 SGB VIII das Familiengericht bestimmen. 

Woraufhin es die jeweiligen Entscheidungen, wogegen die Personen- und Erziehungsbe-

rechtigten mit einem Widerspruch (Verwaltungsakt) am Verwaltungsgericht vorgehen könn-

ten trifft.245 Seitens des DSGT sollte den Familiengerichten, bei der nicht von den Eltern oder 

anderen Sorgeberechtigten bejahten Inobhutnahme eine bevorzugte Stellung bei der Unter-

suchung der Gefährdung des Kindswohls gegeben sein. Der § 42 SGB VIII soll dahingehend 

ergänzt werden, dass bei dem Widerspruch und der Anfechtungsklage gegen eine Inobhut-

nahme gemäß § 80 Abs.2 Nr.3 VwGO „[…] keine aufschiebende Wirkung“ maßgebend ist.246 

Die Fortbildungsangebote für die Vertreter des Jugendamtes oder der Familienrichter sollte 

intensiviert werden. Die Struktur der Kommunikation und Aufklärung inmitten des Jugend-

amtes und der Eltern, als auch inmitten des Jugendamtes und des Gerichtes sollte auf Zu-

sammenarbeit beruhen und sich auf die Vermeidung einer Gefährdung des Kindeswohls 

stützen.247 Die neue Gesetzesfassung enthält keine diesbezüglichen Änderungen, sodass in 

Zukunft ein Blick darauf genommen werden sollte.248  

Zuletzt rät der DSGT davon ab, das Paritätische Wechselmodell (PWM) als Normalfall 

anzusehen und dieses gesetzlich zu verankern.249 Es ist eine Art „Umgangsregelung“, 

welche von den Eltern eine „Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit“ erwartet. Die Neu-

gierde des Kindes muss dabei gewahrt werden. Ein schlechtes Verhältnis zwischen beiden 

Elternteilen sollte sich nicht negativ auf das Interesse des Kindes auswirken. Seitens des 

DSGT sollte das Modell kein gesetzlicher Regelfall sein. Bei einer Prüfung im individuellen 

Fall müsste u.a. folgende Voraussetzung zutreffend sein: „[…] Bindung des Kindes zu beiden 

Elternteilen […] [oder die] Erziehungseignung der Eltern.“250 Aus der Neufassung des SGB 

VIII lässt sich das Modell nicht entnehmen, sodass keine gesetzliche Basis für den Bereich 

maßgebend ist.251  

Die Untersuchung der o.g. Punkte des DSGT vor dem Erlass des neuen SGB VIII wurden 

der Neufassung gegenübergestellt. Es wurde aufgezeigt, welche Bestimmungen angegli-

chen und umgesetzt wurden oder wo der Gesetzestext zukünftig noch überarbeitet werden 

müsste. Im nächsten Kapitel folgt die Darstellung von Vorschlägen von Änderungen, allge-

meine Meinungen zum Vorschlag des neuen SGB VIII, der aktuellen Relevanz des Bereichs 

der Kinder- und Jugendhilfe während der Corona-Pandemie und der Blick in die Zukunft.  

 
244 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.29 
245 Vgl. ebd., S.25 ff. 
246 Vgl. ebd., S.27 
247 Vgl. ebd. 
248 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.26 f. 
249 Vgl. ebd., S.29 
250 Vgl. ebd., S.27 ff. 
251 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.1-76 
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4.3 Ansichten um den Bereich des SGB VIII  

Zunächst stützt sich die Arbeit auf allgemeine Ansichten, im Bereich der Kinder und Jugend-

hilfe für den Zeitraum von 2011 - 2018. Anschließend werden Positionen zum Gesetzesent-

wurf des neuen SGB VIII dargestellt. Den Abschluss bilden Stellungnahmen nach dem Erlass 

des neuen SGB VIII.  

Der Autor Heinz Kindler beschrieb im Jahr 2011, dass die Hilfen für Pflegekinder in Deutsch-

land sowohl negative als auch positive Effekte haben. Vorteilhaft ist z.B. die Eingliederung 

der Kinder, welche bei anderen Familien untergebracht sind oder aber das Abwenden jegli-

cher Unterbrechungen von Kontakten. Darüber hinaus existieren auch nachteilige Punkte, 

wie z.B. der Mangel an „therapeutische[r] Versorgung“. Ein Ausbau dieser Hilfe und eine 

geeigneten Unterstützung der Pflegefamilien würde zu Erfolgen führen. Zudem ist eine zeit-

gleiche Unterstützung des Schutzes von länger anhaltenden Interaktionen entscheidend.252 

Eine Anpassung des Rechts könnte zu ausgedehnten Voraussetzungen der Planung führen, 

wie z.B. bei „Rückführungen“ oder bei der „Förderung von Bildungsprozessen“.253 Die Auto-

rinnen Susanne Dern und Christine Köckeritz kritisierten im Jahr 2018 diesen Bereich. Mit 

dem Artikel „Hin und her und her und hin? Wann stellt sich der Gesetzgeber endlich den 

Reformbedarfen im Pflegekinderwesen?“254 schilderten sie die damalige Lage. Im selben 

Jahr wurde beschlossen, die Reform für die Hilfe für Kinder in der Pflege abzuwenden. Die 

Diskrepanz zwischen der Hilfe von jungen Menschen und der Möglichkeit der Kinder besteht 

weiter fort. Der § 37 SGB VIII  setzt von der Hilfe der Jugend voraus, dass das Erfordernis 

auf die Sicht des Lebens des Kindes weiter angepasst werden muss. Das Recht der Heran-

wachsenden hingegen ist kein Mittel zur stetigen Gewährleistung von Anteilen der „Pflege-

kindschaft“. Es besteht zwar die Möglichkeit das eine Anweisung zum Verbleib nach § 1632 

Abs.4 BGB ergeht, welche jedoch nach § 1696 BGB unter der stetigen Aufsicht der Famili-

engerichte liegt. Dies ist der Grund, dass eine Vielzahl der Familien, welche ein Kind pflegen 

oder die Heranwachsenden selbst, sich in einer unentschlossenen rechtlichen Situation be-

finden.255 Eine Absicht des KJHG war es, die Sichtweisen der Kinder zu unterstützen und die 

Organisation der Hilfe am Heranwachsenden zu bestimmen. Aufgrund der Ausgrenzung des 

„Pflegekinderwesens“ aus dem KJSG wurde davon abgesehen diesen Bereich weiter aus-

zubauen und die Sichtweise der jungen Menschen folgerichtig zu festigen.256 „Das Recht auf 

freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrt-

heit verpflichten den Staat, Lebensbedingungen des Kindes zu sichern, die für seine Ent-

wicklung und sein gesundes Aufwachsen erforderlich sind.“257 Die Position der Kinder sollte 

auf jeden Fall nicht außer Acht gelassen und die Spaltung der Rechte der Eltern in der Pfle-

gefamilie oder der Herkunft gilt es abzuwenden.258 Bei der Neugestaltung der Hilfen im We-

sens der Pflegekinder muss die Aussicht gegeben werden, dass Heranwachsenden, welche 

in ihren Ursprungsfamilien extrem vernachlässigt wurden, in einem anderen Familienver-

band gefestigt und behütet heranwachsen können.259 In der Neufassung des SGB VIII zeigt 

 
252 Vgl. Kindler, RdJB: 4/2011: Pflegekinder, S.419 
253 Vgl. ebd., S.420 
254 Vgl. Dern, Köckeritz: RdJB 2/2018: Hin und her und her und hin?, S.149-159 
255 Vgl. ebd., S.153 
256 Vgl. ebd., S.154 
257 Ebd. 
258 Vgl. ebd., S. 155 
259 Vgl. ebd., S. 157 
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sich in diesem Bereich eine Anpassung des § 37 SGB VIII. Er wurde um § 37 b, c SGB VIII 

ergänzt. Der § 37b SGB VIII trifft Bestimmungen über die Gewährleistung der Ansprüche von 

Heranwachsenden in Pflegefamilien. In ihm werden die Verpflichtungen des Staates zum 

Schutz der Kinder dargelegt. Das Jugendamt besitzt dabei eine bedeutende Stellung. Es soll 

durch Entwürfe des Schutzes und der Gewährleistung der Rechte für Kinder und Jugendliche 

einstehen. Eine Besprechung und Mitwirkung ist unerlässlich. Auch die Gelegenheit einer 

Beanstandung muss aufgezeigt werden.260 In § 37c SGB VIII werden die bestehenden Re-

gelungen präzisiert und ergänzend dazu wurden Bestimmungen zur Planung der Unterstüt-

zung von Kindern fernab des Elternhauses aufgenommen.261 So zeigt sich, dass die Ände-

rungen einige der im Jahr 2011 und 2018 herrschenden Problematiken der Pflegekinder 

überwinden konnten. 

Auch Münder übte 2007 Kritik auf den Bereich der Hilfen für junge Menschen und meint, 

dass die Politik sich allgemein im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nicht stärker einbrin-

gen wird, denn es sind keine „Ausgaben für Wirtschaftsgüter“, woraus sich ein Nutzen erge-

ben könnte. Vielmehr sind es Investitionen für die Zukunft, welche erst nach einiger Zeit 

Erfolge zeigen. Die Verteilung der Befugnisse zwischen Bund, Land und Kommune wirken 

sich aufgrund der Uneinigkeit zum Nachteil aus, bspw. die Anspannung inmitten „der kon-

kurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes“ und „der Ausführungskompetenz der 

kommunalen Gebietskörperschaften mit der daran geknüpften Finanzierungslast“. Diese blo-

ckieren eine einheitlich sich auf lange Sicht verändernde gleiche Politik der Kinder- und Ju-

gendhilfe.262 Reinhard Wiesner nahm in seinem Artikel: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ 

Stellung zu den Regelungen der Kinder- und Jugendhilfe. Das SGB VIII ist das Zentrum der 

Neuordnung von 1990. Seit dieser Zeit ist es rechtsgültig. Mithilfe von 50 Novellen mit unter-

schiedlichen Anpassungen hat es sich weiterentwickelt.263 Herr Wiesner macht auch Jahre 

nach Münder deutlich, dass die Bundesregierung vor einigen Aufgaben steht und sich der 

Bund in vielen Teilen der Ausführung des Gesetzes hinsichtlich der Kostentragung beteiligen 

will. Auf den Art.104 a GG im SGB VIII wird jedoch auch heute noch kein Bezug genommen. 

Dieser ermöglicht den Ländern und Kommunen, die Übernahme der Kosten, insofern sie ein 

Recht des Bundes umsetzen.264 Im Hinblick auf die Reform des SGB VIII äußerte sich im 

Jahr 2018 Stefan Heinitz zum Thema „Kinderschutz und die partnerschaftliche Zusammen-

arbeit mit Eltern“. Der Autor zeigt in seinem Beitrag, wie die Denkweise der „partnerschaftli-

chen Zusammenarbeit“ in Bezug auf den Schutz der Kinder auseinander geht und zu Dis-

kussionen führt.265 Der bestimmende Ausdruck besagt dabei: ,Nicht das, was den Eltern fehlt, 

muss Ausgangspunkt für die Kinder- und Jugendhilfe sein, sondern das, was ein Kind bzw. 

ein Jugendlicher braucht.`.266 Die Zusammenarbeit zwischen der Arbeit mit den Personen-

sorgeberechtigten und das Wohl des Kindes ist von entscheidender Bedeutung.267 Die Fach-

experten haben immer wieder Aufnahmen über „Mütter[n],Väter[n] und Eltern“ inne, wonach 

sie ihr Handeln ausrichten. Der Wandel in der Gesellschaft hat auch die Sichtweise auf die 

 
260 Vgl. KomJC: Prüfbericht Entwurf KJSG,S. 3 
261 Vgl. ebd.  
262 Vgl. Münder 2007 – Kinder- und Jugendhilferecht., S.91 Rand.Nr.65 f. 
263 Vgl. Wiesner : RdJB 2/2018: Rückblick und Ausblick, S.129 
264 Vgl. ebd., S.148 
265 Vgl. Heinitz: RdJB 2/2018: Kinderschutz und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern, S.160  
266 Vgl. ebd., S.161 
267 Vgl. ebd. 
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Eltern geändert. Zu Beginn des 19.Jahrhunderts bestimmte die „Industrialisierung“ die Ge-

sellschaft, wodurch die Gewalt an Heranwachsenden zunahm. Bezeichnet werden könnte 

dies als „ ,gute[n] Kinder schlechter Eltern`, armer und vernachlässigender Eltern, die die 

entsprechenden ersten staatlichen Schutzmaßnahmen auslösten.“268 Die Entfaltung des 

Schutzes der Kinder hatte in den 1960er/70er Jahren einen enormen Wandel. Daraus ent-

standen neue Strukturen der Auffassung und in der Handhabung mit Herrschaft und der da-

raus folgenden unterschiedlichen Herangehensweisen.269 Die Vorstellung des Vorgangs ei-

ner kollegialen Kooperation wird von Herrn Heinitz mithilfe einer Treppe erläutert. Es gilt die 

„[…] Eltern Stufe für Stufe auf dem Weg zur Veränderung im Sinne einer möglichst positiven 

Entwicklung ihrer Kinder zu begleiten – mit ihnen auf einzelnen Stufen zu verharren, sie nach 

Abstürzen wieder aufzufangen oder sie darauf hinzuweisen, nicht zu große Schritte gehen 

zu wollen.“270 Der Mittelpunkt des Handelns zum Schutz der Kinder ist es, die Erziehungsbe-

rechtigten zu akzeptieren und zu würdigen. Das Aufzeigen von Möglichkeiten der Verhält-

nisse und die Überzeugung ein gemeinsames Vorhaben der ,Treppe` zusammen zu tragen, 

um die weiteren Stufen eigenverantwortlich voranschreiten zu können. Zuletzt erwähnt er: 

„Kindeswohl und Elternwohl bedingen sich gegenseitig; Kinder zu schützen heißt zuallererst, 

mit Eltern partnerschaftlich zusammenzuarbeiten!“271. Bis zum heutigen Tag ist die Zusam-

menarbeit unerlässlich. 

Die vorherigen Ansichten stützen sich auf den Bereich der Hilfen für junge Menschen im 

Allgemeinen. Als Nächstes wird Bezug auf Ansichten des Gesetzesentwurfes zum neuen 

SGB VIII vor dessen Erlass (10.06.2021) genommen. Zu Beginn wird die Stellungnahme von 

Verdi untersucht. Unter dem Gesichtspunkt, dass „[d]er Gesetzesentwurf zur Reform des 

Sozialgesetzbuchs VIII (SGB VIII) […] die Profession der Sozialen Arbeit und ihre Fachlich-

keit in Frage [stellt]“272. Die Sachverständige von ver.di Elke Alsago nahm an den Beratungen 

für Familien beim Bundestag am 22.02.2021 teil. Die Grundlagen des Fachs der Sozialpä-

dagogik wurden enorm unter Kritik gestellt, untersucht wurden die Vorschriften des „§§ 8a, 

16, 27, 28, 36 und 50 SGB VIII“.273 Des Weiteren sollen die bis jetzt noch nicht im Gesetz 

verankerten Bereiche wie bspw. die Stärkung des „Fachkräftegebot[s]“, Verbesserung der 

„Rahmenbedingungen“ und die Verbindlichkeit der „Jugendhilfeplanung“ betont und deren 

Anpassung erreicht werden.274 Genaueres kann der Positionierung von ver.di entnommen 

werden.275 Ver.di sieht das neue Konzept des Gesetzes „[…]  als einen deutlichen Angriff auf 

die Professionalität der Fachkräfte.“ an.276 Es wird nicht Bezug auf den Kenntnisstand der 

Experten genommen, auch stellen diese keine glaubhafte Basis für das Volk dar und werden 

nicht akzeptiert. Im Hinblick des Anzweifelns der Fachkundigkeit erfolgt ein rechtlicher Ein-

griff in ein „methodisches Handeln“. Durch das Vorliegen der Informationspflicht und Anzeige 

wird das Handeln weitestgehend erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht. In diesem 

Sinne sollte von jeglichem Einsatz von Einrichtungen der Kontrolle, wie bspw. den Einsatz 

des Jugendamtes als Lieferant von Funktionen für das Gericht der Familie abgesehen und 

 
268 Vgl. Heinitz: RdJB 2/2018: Kinderschutz und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern, S.165 
269 Vgl. ebd. 
270 Vgl. ebd., S.167 
271 Vgl. ebd., S.168 
272 Vgl. Ver.di: Stellungnahme Gesetzentwurf (12.01.2022), S.3 
273 Vgl. ebd. 
274 Vgl. ebd., S.5 f. 
275 Vgl. ebd., S.1-8 
276 Vgl. ebd., S.6 
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vielmehr Bezug auf eine gute Zusammenarbeit genommen werden.277 Die Problematik der 

Kooperation wurde zuvor auch schon von Herrn Heinitz beschrieben. Er betrachtete die Zu-

sammenarbeit zwischen den Experten und Sorgeberechtigten. In „Ein[em] Staat, in dem Kin-

der und Jugendliche im Sinne einer freiheitlich demokratischen Grundordnung aufwachsen 

sollen, welcher Menschen-, Kinderrechte und die Rechte für Menschen mit Behinderungen 

realisieren will, darf keine neuen Kontrollinstanzen aufbauen und das sozialpädagogische 

Handeln der Fachkräfte einschränken […]“.278 Vielmehr sollte der Bereich der Kinder – und 

Jugendhilfe so unterstützt werden, dass die Erfüllung der Anforderungen, die Betreuung und 

Fürsorge durch Dienste und Maßnahmen umgesetzt werden kann.279 Auch der Bundesver-

band evangelischer Einrichtungen und Dienste e.V. (EREV) greift in seinem Rundschreiben 

vom 29.04.2021 Schwerpunkte der neuen Gesetzesfassung des Bundestages auf. Diese 

wurden durch das das Inkrafttreten des SGB VIII, durch Zustimmung des Bundesrates 

rechtsgültig. Für Hilfen im Bereich der Inklusion wird die Umsetzung innerhalb einer 2.Stufe 

am 01.01.2024 und in einer 3.Stufe am 01.01.2028 wirksam. Die Grundannahme des Ge-

setzes der Kinder- und Jugendhilfe soll sozialpädagogisch bleiben, jedoch soll das Recht der 

Empfänger zur Beratung, Beteiligung und Beschwerde erweitert werden.280 Zum Konzept 

des Gesetzes wurden einige Anpassungen erarbeitet, so bspw. in § 19 SGB VIII, welches 

die „Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder“281 betrifft. Diese sollen das ge-

meinsame Vorhaben „Inklusion jetzt!“ in der Praxis unterstützen. Grundlegend dafür war, 

dass jungen Menschen, welche innerhalb einer stationären Einrichtung untergebracht sind 

nun neue Wege gehen können. Im Zusammenhang von bspw. einer anschließenden Betreu-

ung, die eigene Vertretung, die Unterstützung der Erziehungsberechtigten oder aber auch 

des Sicherstellens eines eigenen Anspruchs auf ein Recht. Die Funktion durch „[…] die jun-

gen  Menschen, Familien und Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendhilfe […]“ müssen 

konkret ausgestaltet werden, um die Wege des Schutzes, deren Beteiligung oder Inklusion 

zu verwirklichen. Es gilt deren Förderung und Entwicklung weitestgehend zu sichern und so 

eine Persönlichkeit zu erziehen, welche selbstständig und bindungsfähig ist.282 Die Bestim-

mungen einer anschließenden Betreuung können dem § 41a SGB VIII der Neufassung ent-

nommen werden.283 Die Regelung des § 19 SGB VIII wurde zudem ausgedehnt. Die Leis-

tungen sollen zum Wohl des Kindes, der Geschwister und Eltern in gleicher Weise gesichert 

werden. Auch der DBSH war der Ansicht, dass die vorliegenden Anpassungen und Vervoll-

ständigungen des SGB VIII in vielerlei Hinsicht innerhalb der Praxis zu Ungenauigkeiten füh-

ren. Es fehlt an einer Klarheit der geltenden Regelungen und der Verhinderung der Ausdeh-

nung von einzelnen Handlungsspielräumen. Das Konzept könnte eher als eine Art Gesetz 

der Ermöglichung für den Träger der öffentlichen Jugendhilfe angesehen werden und andere 

Auffassungen geben, wonach Kürzungen von Leistungen vorgenommen werden könnten.284 

Die Erweiterung der Betreuung innerhalb der Kita oder der Ganztagsbetreuung wird zukünf-

tig den Lebensbereich der Kinder und Jugendlichen modifizieren, auch das Fehlen von 

 
277 Vgl. Ver.di: Stellungnahme Gesetzentwurf (12.01.2022), S.6 f.  
278 Vgl. ebd., S.7 
279 Vgl. Bohnenberger: Neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (12.01.2022) 
280 Vgl. Dr. Hagen, Rundschreiben 06/2021 (13.01.2022), S.1 
281 Vgl. BMJ: § 19 SGB VIII (14.02.2022) 
282 Vgl. Dr. Hagen, Rundschreiben 06/2021 (13.01.2022), S.5 
283 Vgl. BMJ: § 41a SGB VIII (14.02.2022) 
284 Vgl. Stellungnahme des DBSH zum KJSG (13.01.2022),S.1 
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ausreichenden Experten wird dazu führen, dass Richtlinien über die Qualität den Maßstab 

der auf die Finanzen begrenzten Gewinnung von Personal darstellen.285 Wenn dem Entwurf 

zu diesem Gesetz zugestimmt wird, so meint der DBSH, wird das Recht der Kinder- und 

Jugendhilfe ein Gebiet der Erprobung. Der Stand des sozialen Raumes 286, der Prävention 

oder der Hilfen sollte im Einzelfall besprochen werden. Im Bereich der Beteiligung wird die 

Eigenverantwortlichkeit der „[…] Jugendgruppen und der verbandlichen Kinder- und Jugend-

arbeit […]“ nicht intensiviert.287 Abschließend äußert der DBSH folgende Gedanken: „Der 

vorgelegte Gesetzentwurf enthält im Verhältnis dazu aber ein Mehr an Verschlechterungen 

und Ineffizienzen – die mit Sicherheit zu einer Dauerbeschäftigung mit Reformen zur Reform 

führen.“288 Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familienthe-

rapie (DGSF) positionierte sich mit acht zusätzlichen Interessensorganisationen darunter 

zählt bspw. der Deutsche Sozialgerichtstag e. V. (DSGT), der Evangelische Erziehungshil-

feverband e. V. (EREV) oder das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. 

(DIJuF) in einer Medienmitteilung am 16.02.21 zum Konzept des neuen SGB VIII. Der Titel 

der Bekanntgabe lautete „Keine Meldepflichten im Kinderschutz! Fachverbände fordern, Be-

schlüsse des Bundesrates zum KJSG nicht umzusetzen“289. Gefordert wird vor allem die Ab-

lehnung einer „ ‚allgemeinen Warnpflicht`‚ für Jugendämter, neue Meldepflichten für Fach-

kräfte oder die Forderung nach Fachaustausch von Ärzten ohne Einbezug der betroffenen 

Familie […]“290. Diese zählen zur grundlegenden Arbeitsweise des Schutzes der Kinder. Die 

Empfehlungen zu den §§ 8a SGB VIII, 4 und 4a KKG, würden die Beziehungen der Hilfe und 

des Vertrauens sowie die fundamentale Struktur des Kinderschutzes beeinträchtigen und die 

aufgeführten Anpassungen müssen herausgenommen werden.291Auch ver.di kritisierte wie 

zuvor dargestellt den Bereich der Kooperation. Darüber hinaus erfolgt der Einbezug der An-

sicht von Frau Giffey, im Hinblick auf die Bedeutung der Hilfen für junge Menschen zum 

Zeitpunkt der Corona-Pandemie, der Artikel trägt die Überschrift: „Gutes Aufwachsen ermög-

lichen – auch in Zeiten der Corona-Pandemie“. Innerhalb Deutschlands wurden in dieser Zeit 

Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Etwa 11,1 Millionen Kinder und Jugendliche 

waren davon betroffen, auch deren Sorgeberechtigten. Es bestand die Annahme, dass die 

Fälle einer Kindeswohlgefährdung steigen. Die Corona-Pandemie hat nicht nur auf die Insti-

tutionen selbst, sondern auch auf deren Dienste großen Einfluss. Zum einen sind keine 

Schulfahrten möglich, sodass der Austausch zwischen den jungen Menschen kaum möglich 

ist. Frau Giffey beschreibt diese Situation als „[…] Einschnitt[en] für die Erfahrungswelt junger 

Menschen […]“, zu dem ist das Bestehen der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

durch das Ausbleiben von Einkünften bedroht.292 Um dem entgegenzuwirken, hatte das 

BMFSFJ beginnend ab Mai 2020 die Entwicklung der Gefährdung und Inobhutnahme in Zu-

sammenarbeit mit dem Jugendamt beaufsichtigt. Frau Giffey erläutert, dass der Schutz der 

Kinder auch zu dieser Zeit sichergestellt wurde, doch ist darüber hinaus klar, dass hingegen 

die Belastungen in den Familien gestiegen sind. Für die Experten wurde ein Forum zur 

 
285 Vgl. Stellungnahme des DBSH zum KJSG (13.01.2022, S.2 
286 Nach DBSH „[…] als [eine] aktivierbare und die Lebensqualität verbessernde Lebens(um)welt […]“., S.4 
287 Vgl. Stellungnahme des DBSH zum KJSG (13.01.2022),S.4 
288 Ebd.  
289 DGSF-Presseinformation vom 16.02.2021- Keine Meldepflichten im Kinderschutz! Fachverbände for-

dern, Beschlüsse des Bundesrates zum KJSG nicht umzusetzen (13.01.2022) 
290 Vgl. ebd. 
291 Vgl. ebd.  
292 Vgl. Giffey: RdJB 1/2021: Gutes Aufwachsen ermöglichen – auch in Zeiten der Corona-Pandemie, S.7 
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Strukturierung der Hilfen für Kinder- und Jugendliche eingerichtet, um mithilfe von Mustern 

der Umsetzung die Beziehungen zu den betroffenen Kindern zu wahren. Den Kindern, Ju-

gendlichen und Eltern stand ein Dienst der Besprechung bereit, wie bspw. „[…] ‚Nummer 

gegen Kummer` […]“.293 Weitere Formen der Hilfen wurden über Elternaufklärung in Form 

von Broschüren gestartet. Die persönliche Beziehung ist trotz allem der bedeutendste Teil 

der Hilfe. Es wurden sowohl digital als auch telefonisch zugängliche Unterstützungsmöglich-

keiten geschaffen.294 Die Betreuung der Kinder stellte in dieser Zeit einen entscheidenden 

Punkt dar. Der Virus kann in den Einrichtungen leicht übertragen werden, ein geeignetes 

Hygienekonzept ist entscheidend, um der Ausbreitung entgegenzuwirken. Das Deutsche Ju-

gendinstitut (DJI) erarbeitete gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) eine „Corona-

Kita-Studie“295. Zu dem entstand ein „Corona-Kita-Rat“296, in welchem eine ständige Diskus-

sion zwischen den Fachkräften stattfinden konnte. Innerhalb eines neuen Anlagevorhabens 

wurden ergänzend dazu 1 Milliarde Euro zur Erweiterung und der Umsetzung der Vorschrif-

ten für Hygiene zur Verfügung gestellt. Dieses Vorhaben trägt den Namen ‚Kinderbetreu-

ungsfinanzierung 2021-2022`297.298 Auch die Vereinbarkeit der Bedürfnissen von jungen und 

älteren Menschen ist entscheidend. „Junge Menschen nähmen keine Rücksicht mehr […]“. 

Diese kommen „[…] rücksicht- und verantwortungslos ihren Hobbies und Bedürfnissen 

nach[kommen] […]“299 und das zu Lasten der ganzen Gesellschaft, der Krankenhäuser oder 

Pflege. Frau Giffey verneint die Aussage und erläutert, dass sich der überwiegende Teil an 

die Vorschriften hält und sich der Lage bewusst ist.300 Das Miteinander zwischen Jung und 

Alt muss unterstützt werden. Ziel hinter all den Handlungen war die Schaffung schneller Hil-

fen, das Abwenden jeglicher Bedrohungen, das Aufrechterhalten der Beziehungen und das 

Ermöglichen eines uneingeschränkten Alltags innerhalb der Servicestellen. Viele Projekte 

haben sich trotz der angespannten Situation umsetzen lassen. Nachfolgend sind sie kurz 

aufgeführt. Der „Ausbau der Betreuungsinfrastruktur – Konjunkturpaket 2020“301 ; 02.12.2020 

Entwurf des Gesetzes für ein neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz zur Reform des 

achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) wurde bestimmt und erlassen302 und das Änderungs-

gesetz sichert den „Jugendmedienschutz“ im „21.Jahrhundert“303. Nach Giffey bedeutet die 

Jugend auch „Antriebskraft, Einsatzbereitschaft, der Wille, gemeinsam etwas zu bewegen“. 

Jedes Kind soll einbezogen werden, denn die Zeit der Jugend ist etwas Spezifisches und 

Selbstständiges. Dieser Lebensabschnitt geht über das Beschreiten eines beruflichen We-

ges oder dem Erhalt einer Befähigung hinaus. Die Unterstützung übernimmt das „Bundesju-

gendministerium“.304 Herr Gravelmann erkennt die Problematik des Schutzes der Jugend im 

Umgang mit Medien schon im Jahr 2018 und fordert die Aufnahme in den Leistungskatalog 

 
293 Vgl. Giffey: RdJB 1/2021: Gutes Aufwachsen ermöglichen – auch in Zeiten der Corona-Pandemie, S.6 
294 Vgl. ebd. 
295 Vgl. DJI: Corona-Kita-Studie (17.02.2022) 
296 Vgl. BMFSFJ: Corona-Kita-Rat (17.02.2022) 
297 Vgl. BMFSFJ: Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung (17.02.2022) 
298 Vgl. Giffey: RdJB 1/2021: Gutes Aufwachsen ermöglichen – auch in Zeiten der Corona-Pandemie, S.6  
299 Ebd., S.7 
300 Vgl. ebd., S.6 f. 
301 Gelder zur Unterstützung der Ganztagsangebote an Schulen; Rechtsanspruch GTA im Grundschulalter 
302 Kooperation/Austausch aller Beteiligten in ,Mitreden, mitgestalten- Die Zukunft der Kinder- und Jugend-

hilfe` 
303 Schutz in der „digitalen Welt“, Abwehr jeglicher Bedrohungen im Internet und auf „Spiele-Forums“ durch 

vorherige Konfiguration  
304 Vgl. Giffey: RdJB 1/2021: Gutes Aufwachsen ermöglichen – auch in Zeiten der Corona-Pandemie, S.8 f.  
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der Hilfen für junge Menschen. „Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, Unterstüt-

zung und Förderung im Kontext der Nutzung der neuen Medien zu erfahren, um die Poten-

ziale selbstbestimmt und verantwortungsvoll nutzen sowie die Risiken und Gefahren erken-

nen und damit umgehen zu können.“305 Die Bildung mit Medien ergibt sich aus § 1 Abs.1, 11 

ff. SGB VIII zum „Bildungs- und Erziehungsauftrag[s]“ und dem § 22 SGB VIII hinsichtlich 

der Stärkung der Entwicklung der Heranwachsenden in Kitas. Besondere Inhalte stammen 

aus dem „erzieherischen Kinder- und Jugendschutz“ nach § 14 Abs.2 Nr.1 SGB VIII.306 Der 

§ 1 Abs.1 SGB VIII wurde angeglichen, in dem die Erziehung nicht nur „eigenverantwortlich“, 

sondern auch „selbstbestimmt“ sein soll. Zudem ist § 11 SGB VIII modifiziert worden und gilt 

nun auch für behinderte Menschen. Der § 13 Abs.4 SGB VIII besagt nun, dass Dienste des 

Weiteren auch mit dem Jobcenter abgesprochen werden sollen. Bei dem §13a SGB VIII 

wurden gänzlich neue Bestimmung über die Schulsozialarbeit getroffen.307 Der pädagogi-

sche Schutz der jungen Menschen ist als ein vorbeugendes Mittel zur Abwendung jeglicher 

Bedrohungen unbedingt notwendig. Es sollen sich junge Menschen entwickeln, welche in 

eigener Verantwortung und erfahren mit Medien umgehen können. Die Partizipation muss 

ermöglicht und die Aussicht auf Beteiligung gegeben sein.308 Experten gilt es zu unterstützen, 

um im Bereich der „neuen Medien“ erfahren zu handeln und zu antworten.309„Keine Einrich-

tung, kein Jugendamt, keine Wohlfahrtsorganisation ist heute ohne den Einsatz und die Ver-

wendung neuer technologischer Möglichkeiten vorstellbar.“310 Die neuen Medien haben ganz 

offensichtlich eine entscheidende Auswirkung auf die jungen Menschen und deren Sorgebe-

rechtigten. Dies betrifft auch die Realität der Hilfen für junge Menschen. „Dazu müssen die 

Kanäle auf on- und nicht offline gestellt sein.“311  

Nun erfolgt eine Darstellung der Meinungen nach dem Erlass des neuen SGB VIII. Zu Beginn 

wird die Stellungnahme von Bohnenberger, Rodolfo, mit dem Titel: Warum das neue „Kinder- 

und Jugendstärkungsgesetz“ von Familienministerin Giffey (SPD) eine Mogelpackung ist“ 

vom 18.05.2021 betrachtet. Folgender Ausspruch ist bedeutend : „Der Name des Gesetzes 

wird dem Inhalt nicht gerecht; […]“. Hintergrund sei dabei die Historie der Initiative des Ge-

setzes, mit Bezug auf den 13.05.2011, an welchem die von der SPD geleiteten Länder ein 

Konzept mit der Überschrift „ […] ‚Wiedergewinnung kommunalpolitischer Handlungsfähig-

keit zur Ausgestaltung von Jugendhilfeleistungen‚ ,Untertitel ‚Änderungen des Kinder- und 

Jugendhilferechts (SGB VIII)` […]“312 präsentierten. Zu diesem Papier hatten Akademiker, 

Arbeiter des sozialen Bereiches und bspw. ver.di eine skeptische Haltung und verlangten 

Veränderungen, die angepasst werden sollten. Näheres lässt sich aus der Stellungnahme 

entnehmen.313 Von diesen aufgeführten Forderungen wurde nichts umgesetzt. Die Lage 

spitzte sich hingegen noch zu, so dass die Zahl der außerhalb des Elternhauses unterge-

brachten Kinder und Jugendlichen im Jahr 2010 von 95.205, auf 232.737 im Jahr 2019 stieg. 

 
305 Vgl. Gravelmann: RdJB 2/2018: Mediatisierung der Lebenswelten als Herausforderung für die Kinder-                    
     und Jugendhilfe,  S.203 
306 Vgl. ebd. 
307 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) 
308 Vgl. Gravelmann: RdJB 2/2018: Mediatisierung der Lebenswelten als Herausforderung für die Kinder-      
     und Jugendhilfe,  S.203 f. 
309 Vgl. ebd., S.206 
310 Vgl. ebd., S.208 
311 Vgl. ebd., S.211 
312 Bohnenberger : Neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz Mogelpackung ist (12.01.2022) 
313 Vgl. ebd.  
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Für einige Kinder ist eine Unterbringung fernab des Elternhauses sinnvoll, jedoch ist diese 

‚Heimunterbringungsmaschinerie` unvertretbar. Bei Überlegungen zur Entstehung eines neu 

entwickelten SGB VIII wurden die Meinungen von Sozialarbeitern und Familien unbeachtet 

gelassen. Einige der Minister für Familien wie bspw. Frau Schwesig, Barley und Giffey haben 

sich in den Jahren 2013 – 2021 nur in einer verstellten Weise am Verfahren der Gesetzge-

bung beteiligt. Dadurch konnten keine wirklichen Regelungen zur Neugierde der Kinder und 

ihren Angehörigen in die Konzepte einfließen. Der Bereich der „Kinder- und Jugendarbeit“, 

mit „[…] ‚freiwilligen Leistungen‚ wie Jugendhäuser, Häuser der Familie und Altenbegeg-

nungsstätten […]“ war am stärksten betroffen. Diese besitzen keine Möglichkeit ihren An-

spruch auf ein Recht einzuklagen. Die Vorschriften des §§ 11-13 SGB VIII beziehen sich auf 

die Arbeit mit der Jugend. Diese sind nicht angepasst worden und zu unrealistisch, um davon 

einen Anspruch auf ein Recht für junge Personen und deren Angehörigen herleiten zu kön-

nen.314 In der Neufassung erfolgte keine nähere Ausführung. Nur dass der Bereich der Arbeit 

der Jugend gemäß § 11 SGB VIII auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung gewährt 

werden soll.315 Am 22.04.2021 brachte das Bündnis ein Konzept zum neuen SGB VIII ein 

(KJSG, 19/26107) 316, welches der Rat des Bundes am 07.05.2021 akzeptierte. Er positio-

nierte sich mit einer blamablen Ansicht, wohingegen die Regierung des Bundes Stellung 

nahm (19/27481,19/28005 Nr.5). Unmittelbar zuvor stand dem Entwurf „ […] [d]er Ausschuss 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend […]“ entgegen, welcher eine Anpassung vornahm 

(19/28870)317.318 Der schlussendliche Erlass des SGB VIII war am 10.06.2021. Auch Jens 

Pothmann verfasste nach dem Erlass der Neufassung im Januar 2021 einen Artikel „Kinder 

und Jugendliche stark machen“. Die gesellschaftliche Bedeutung der Kinder- und Jugend-

hilfe nimmt in den folgenden Jahren zu. Gemeint ist auch die „[…] sozialstaatlich regulierte 

soziale Infrastruktur für junge Menschen und ihre Familien […]“.319 Dieser Bereich wird in-

nerhalb der Gesellschaft unabhängig jeglicher Änderungen erforderlich bleiben, denn die 

Teilhabe der Jugend, deren Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit und Lebens-

führung ist weiterhin sicherzustellen.320 „[…] [Z]ukünftig sollen auch die Arbeits- und Koope-

rationsbezüge von Jugendhilfe und Schule gestärkt werden. Offen scheint derzeit noch die 

Frage, welche Bedeutung dabei der pädagogischen- und strukturellen Qualitätsentwicklung 

zukommen wird.“321 Mit dem Erlass des neuen „Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)“ 

im Jahr 2021, wurden verschiedene Punkte festgeschrieben, welche in den folgenden Jah-

ren umgesetzt werden sollen. So bspw. „[…][die] Weiterentwicklung des institutionellen Kin-

derschutzes sowie der inklusiven Ausgestaltung der Infrastruktur- und Regelangebote der 

Kinder- und Jugendhilfe, […]“322. Auch der EREV erwähnte wie zuvor in seiner Positionierung 

die Regelungen des Verfahrenslotsen. Die Praxis wird zeigen, wie gut sich das Gesetz um-

setzten lässt. Die Bereiche der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder die ganztägige 

Betreuung könnte sich zukünftig verändern.323 Die Untersuchungen der Kinder- und 

 
314 Vgl. Bohnenberger: Neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz Mogelpackung ist (12.01.2022) 
315 Vgl. BMJ: § 11 SGB VIII (14.02.2022) 
316 BT-Drs.19/26107 
317 Ebd., 19/27481,19/28005 Nr.5, 19/28870 
318 Vgl. Bohnenberger: Neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz Mogelpackung ist (12.01.2022) 
319 Vgl. DJI: Pothmann „Kinder und Jugendliche stark machen“ (14.01.2022), S. 44 
320 Vgl. ebd. 
321 Ebd. 
322 Vgl. ebd., S. 46 
323 Vgl. DJI: Pothmann „Kinder und Jugendliche stark machen“ (14.01.2022), S. 44, 46 
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Jugendhilfe sollte in den nächsten Jahren stark ausgebaut werden, dabei spielt bspw. die 

Digitalisierung, das frühzeitige Identifizieren einer Gefährdung des Kindswohls und die neuen 

Bedingungen in Zeiten der Coronavirus-Krise eine bedeutende Rolle. Es wäre von Vorteil, 

die empirische Forschung im Bereich der Kinder und Jugend zu verstärken, sowie For-

schungsarbeiten zu würdigen.324  

Auch Timm Kunstreich positionierte sich zum Erlass des neuen SGB VIII und veröffentlichte 

am 10.Juli 2021 seine Meinung um den Austausch über die Reform, der Rechte der Kinder- 

und Jugendhilfe. Anlässlich des 100- Jährigen Jubiläums des RJWG im Jahr 2022 macht er 

deutlich, dass er seit den 70-iger Jahren die Eigenständigkeit des Rechts studiert und zeigt 

in einigen Thesen, was mit der Neufassung des SGB VIII nicht bewältigt werden kann.325 Im 

Hinblick auf den Umfang der Arbeit erfolgt die Betrachtung von nur ausgewählten Thesen. 

Die nicht aufgeführten Behauptungen können der Stellungnahme entnommen werden.326    

These 1 : „Zielgruppen des Kinder- und Jugendhilferechts sind erst in zweiter Linie 

die Kinder, Jugendlichen und deren Familien, in erster Linie sind es die staatlichen 

und zivilgesellschaftlichen Akteure, die dieses Feld zu einer Kampfarena um Geld, 

Macht, Einfluss und patriarchale Hierarchisierung machen.“327 Er stützt sich dabei auf 

authentische Unterlagen „[…] der Zeitschrift Widersprüche, Hefte 129,131“. Dabei liegt die 

Fehlannahme vor, dass ein zentraler Punkt des Gesetzes die Kinder, Jugendlichen und ihre 

Familien sind.328  

These 2 : „Das Regel-Ausnahmeverhältnis zwischen allgemeinen Unterstützungsan-

geboten und individueller pädagogischer Intervention muss wieder auf die Füße ge-

stellt werden.“329 Die durch das Gesetz (KJHG) entstandenen Organisationen sollten den 

Kindern und Jugendlichen ein bestmögliches Heranwachsen ermöglichen. Innerhalb der §§ 

1- 26 SGB VIII werden die allgemeingültigen Regelungen beschrieben. Einrichtungen der 

Jugendhilfe, welche dabei die Norm sind, sind bspw. die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

oder aber auch die Betreuung in einer Kita. Nur im Fall, dass der Bedarf durch die Dienste 

nicht gedeckt werden kann, darf eine Hilfe im Individualfall möglich sein. Die Regelungen § 

27 – 35 SGB VIII und der § 8a SGB VIII bestimmen die Praxis entscheidend und sollten 

angepasst werden.330 Innerhalb des § 8a SGB VIII wurden neue Bestimmungen zur Beteili-

gung zum Schutz der Kinder formuliert, zu dem ist in § 27 SGB VIII die Kombination der HzE 

mit anderen Ansprüchen möglich, sofern dies auf den Einzelfall zutrifft.331  

These 3 : „Der ‚Care-industrielle Komplex` muss in eine soziale Infrastruktur mit Ver-

sorgungsverpflichtung/ Daseinsvorsorge und Rechtsanspruch umgewandelt wer-

den.“ 332 In den Jahren ab 1970 gab es eine Entfaltung, welche politisch und ökonomisch 

war und auf der Basis des SGB I – XII fundamentierte. Daraus folgte der genannte Komplex. 

Der Wandel innerhalb der Regelungen von Recht und Mittel führte zu einer Stärke im Bereich 

der Kita, wie bspw. durch die Entstehung von Gruppen aus Eltern und Kindern.333 Der 

 
324 Vgl. DJI: Pothmann „Kinder und Jugendliche stark machen“ (14.01.2022), S. 46 f. 
325 Vgl. Kunstreich 2021 – Kommentierte Thesen zur Diskussion um die Reform des SGB VIII, S.1 
326 Vgl. ebd., S.1-7  
327 Ebd., S.1 
328 Vgl. ebd., 1 f. 
329 Ebd. 
330 Vgl. ebd. 
331 Vgl. DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022) , S.4 f.,15 
332 Kunstreich 2021 – Kommentierte Thesen zur Diskussion um die Reform des SGB VIII, S.3 
333 Vgl. Kunstreich 2021 – Kommentierte Thesen zur Diskussion um die Reform des SGB VIII, S.1 ff. 
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Leitspruch sollte wie folgt sein : „Nicht zurück zur starren bürokratischen Objektverwaltung, 

sondern von einem individuellen Leistungsanspruch hin zu einem demokratischen und damit 

kollektiven Teilhaberecht.“334 Der Erfolg im Bereich der Kita soll auch auf andere soziale Be-

reiche, wie bspw. die Versorgung von Kranken oder der Bildung ausgedehnt werden. Es 

müssen dabei uneingeschränkte Rechte an Wohnen, der Mobilität und bspw. der Arbeit für 

Lohn existieren.335 

These 6 : „[…] Es lohnt sich, wie Nicole Rosenbauer und Reinhold Wiesner es gemacht 

haben, das Gesetz systematisch danach zu untersuchen, wo Ansätze eigenständiger 

Kinder- und Jugendrechte zu finden sind, auch wenn diese manchmal nur mit Fantasie 

zu entdecken sind.“336 Die Art und Weise lässt sich bspw. bei einer Besprechung abgese-

hen vom Einverständnis der Erziehungsberechtigten, innerhalb von Schlichtungseinrichtun-

gen, der empfänglichen Arbeit der Kinder und Jugend oder gleichartiger Dienste finden. Der 

§ 4a SGB VIII umfasst die Regelungen von den „selbstorganisierten Zusammenschlüsse[n] 

zur Selbstvertretung“ und wurde erst nach einiger Zeit ins SGB VIII aufgenommen. Die Pflicht 

der Träger ist es, die selbstständige Organisation der jungen Menschen zu begünstigen. 

Daraus könnte sich eine Auswahlmöglichkeit für eine andere Option innerhalb des Komple-

xes ergeben.337  

These 7 : „[…] Perspektive ist ein demokratisches, d. h. ein Teilhabe- und Teilnahme-

orientiertes Kinder- und Jugendrecht, in dem ,Hilfe` wesentlich dadurch aufgehoben 

ist, dass die Akteure sich wechselseitig unterstützen, wobei Akteure in diesem Feld 

natürlich auch die Professionellen sind.“338 Der § 13a SGB VIII kam in der Neufassung 

des SGB VIII hinzu.339 „Offene Kinder- und Jugendarbeit und Schulsozialarbeit könnten ein 

regionales Gegenmodell gegen das alles dominierende Selektions- und Konkurrenzmodell 

der Schule bilden.“340 Dabei darf die Schulsozialarbeit kein Bündnis mit der Leitung der 

Schule bilden, sondern sollte ungebunden sein. Damit soll erreicht werden, dass diese eine 

Art gegenüberstehende Macht bildet und soll den Kindern und Jugendlichen eine „koopera-

tive Selbstwirksamkeit“ garantieren. Im Miteinander von „[…] Familienbildung, Beratungsstel-

len, Jugendverbänden und selbstorganisierten Gruppen nach § 4a wäre ein sozialräumliches 

Budget denkbar […]“, welches  Bezug zu den Lebensstilen junger Menschen nimmt und eine 

gegensätzliche Kraft zum Schulwesen ist.341 Herr Kunstreich will mit den Thesen das eigene 

Denken anregen. Es wird sich zeigen, ob sie in den nächsten Jahren umgesetzt werden 

können. Innerhalb des vierten Abschnitts zeigte sich, wie komplex das Feld der Hilfen für 

junge Menschen ist. Nach 100 Jahren sind immer noch Problematiken gegeben und der 

Versuch besteht weiterhin, jegliche Differenzen abzuwenden und an die neuen Gegebenhei-

ten anzupassen. Denn dass was zählt, sind nicht die Interessen Einzelner, vielmehr sind es 

die Betroffenen insgesamt und deren bestmögliche Unterstützung. Vielleicht könnte eine wei-

tere Auseinandersetzung zum Thema der Jugendhilfe mit dem Ausblick ins Jahr 2030 auf-

zeigen, dass bis dahin alle oder zumindest einige Differenzen abgebaut werden konnten.  

 
334 Ebd., S.3 
335 Vgl. ebd., S.3 f. 
336 Vgl. ebd., S.5 
337 Vgl. ebd. 
338 Ebd., S.5 f. 
339 DIJuF: Synopse Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (13.01.2022), S.9 
340 Vgl. Kunstreich 2021 – Kommentierte Thesen zur Diskussion um die Reform des SGB VIII, S.6 
341 Vgl. ebd., S.6 f. 
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4.4 Ausblick, wie könnte Gesetz zukünftig aussehen? 

Bernhard Kalicki, ein Autor des Deutschen Jugendinstitutes machte einen Gedankenversuch 

ins Jahr 2030, um zu analysieren, wie es dann mit der Familien- und Bildungspolitik ausse-

hen könnte. „ Der Staat wird sich stärker für das gute Aufwachsen der Kinder engagie-

ren müssen. Ein Blick zurück aus einer besseren Zukunft.“342 Es gab einige Berichte 

über die Kinder und Jugend, welche starke Änderungen mit sich brachten. Im Jahr 2005 

wurden bspw. die Kitas, Ganztagsschulen ergänzt und die frühen Hilfen eingeleitet. Mit Start 

im Jahr 2026 soll der Anspruch auf das Recht einer ganztägigen Betreuung von Kindern in 

den Grundschulen aufgenommen werden. Diese Rechte sind bedeutend, um die Mitwirkung 

der Kinder zu unterstützen.343 Ein weiterer wichtiger Ansatz innerhalb der Politik ist die best-

mögliche Kostenaufstellung, um die Betreuung und Schulung für alle zu finanzieren. Es 

wurde bereits in einigen Bundesländern, die Möglichkeit einer Gebührenfreiheit bei der Kos-

tentragung der Kitas für alle erprobt. Ab 2019 wurde dies mit dem ‚Gesetz zur Weiterentwick-

lung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiQuTG)`344 untermauert. 

Unter der öffentlichen Kostentragung steht auch die Ermöglichung der „ […] Bildung, Betreu-

ung und Erziehung […]“ von Kindern und der gleichzeitigen Möglichkeit, dass Mütter in dieser 

Zeit ihre Beschäftigung ausüben können.345 „Die Tagesbetreuung von Kindern dient im Jahr 

2030 nicht mehr nur der besseren Kompatibilität zwischen der Funktion von Beruf und Fa-

milie, sondern auch der Gleichberechtigung von Frau und Mann.“346 Die Rechte der Kinder 

bestimmen die Verwirklichung der Erziehungswissenschaft. Dabei sind „[D]ie Teilhabe- und 

Partizipationsrechte […]“ für Kinder bedeutend, um sich nach der individuellen Neugier, den 

Wünschen, Vorstellungen und Fähigkeiten bestmöglich zu beteiligen. Der Schutz vor Macht 

und Bedrohung ist stets abzuwenden. Mit der Förderung soll die bestmögliche Entfaltung 

des eigenen Wissens und der Potentiale ermöglicht werden. Unter der öffentlichen Aufsicht 

liegt auch das sicher stellen, dass Kinder, welche aufgrund von bspw. einem geringen Ein-

kommen oder der Bildung der Erziehungsberechtigten benachteiligt sind, die gleichen Vo-

raussetzungen haben, unterstützt und behütet werden. Im Jahr 2030 stellen die Institute der 

Bildung , z.B. Kitas, Schulen für den größten Teil der Heranwachsenden „[…] eine inklusive 

Bildung.“ sicher. Die Kindertagesstätten sind die Stellen, an denen sich Familien begegnen, 

sich austauschen, gegenseitig helfen und sich engagieren. Innerhalb der Einrichtung finden 

sie Infomaterial, Empfehlungen und Betreuung. Dabei lautet der Leitsatz ‚Starke Eltern, 

starke Kinder’. Die Kindergärten mit Ganztagsbetreuung sind zudem ein Bestandteil der „so-

zialen Infrastruktur“ und kooperieren so mit der Bildung auf kommunaler Ebene. Der Mangel 

an Experten wird in den folgenden Jahren zunehmen.347 Die Kooperation zwischen dem 

Bund, den Ländern und Kommunen ist im Jahr 2030 hinsichtlich der „ […] Angebote, Bereit-

stellung der Mittel und die Umsetzung von Methoden der Qualitätsentwicklung […]“festste-

hend beschlossen wurden. Herr Kalicki sieht dabei die Zeit der Coronapandemie als ent-

scheidenden Punkt für die Regelung der Systeme der Betreuung an.348 Die Leistungen der 

Bereiche der Arbeit und des Handelns müssen stets geändert und an neue Gegebenheiten 

 
342 Kalicki: Im Jahr 2030 (14.01.2022), S.33 
343 Vgl. ebd., S.34 
344 BGBl. I 2018, Nr.49, S.2696-2699 
345 Vgl. Kalicki: Im Jahr 2030 (14.01.2022), S.34 
346 Ebd. 
347 Vgl. ebd., S.35 
348 Vgl. Kalicki: Im Jahr 2030 (14.01.2022), S.36 
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angeglichen werden. Solch eine veränderte Gegebenheit könnte die „SARS-CoV-2-Pande-

mie“ sein. Innerhalb der Zeit wurde geregelt, dass die sozialen Beziehungen begrenzt wer-

den müssen und so entstand eine „[…] Responsibilisierung349 der Familien für Bildung, Er-

ziehung, Förderung und Sorge“350.  

Das Jahr 2030 liegt noch einige Zeit in der Zukunft, weshalb nachfolgend ein Überblick der 

geplanten Anpassungen des SGB VIII für die Zeit von 2022-2026 durch verschiedene Vor-

schriften gegeben wird. Durch den Art.1 des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) sind Än-

derungen im Jahr 2022, 2023 und 2026 geplant. Im Jahr 2022 sollen nähere Regelungen 

zum Neunten Kapitel (§ 98-102), die Erfassung von Daten in dem Bereich der Hilfen für 

Kinder- und Jugendliche bestimmt werden. Zudem ist für das Jahr 2023 die Ergänzung des 

§ 24a und für 2026 die Anpassung des § 7 Abs.4 und die Ergänzung des § 24 Abs.4 SGB 

VIII vorgesehen. Welche das Recht auf eine Tagesbetreuung im Grundschulalter (Klassen-

stufe 1-4) betrifft. Für 2029 sind zu dem weitere Anpassungen des § 24 SGB VIII geplant. 

Näheres lässt sich aus der Abbildung 7 entnehmen. Durch den Artikel 8 des Gesetzes zur 

Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1111 über die Zuständigkeit, die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 

Verantwortung und über internationale Kindesentführungen sowie zur Änderung sonstiger 

Vorschriften vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3424) soll der § 38 SGB VIII (Zulässigkeit von 

Auslandsmaßnahmen) angepasst werden. Der Artikel 12 des Gesetzes zur Reform des Vor-

mundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882), bestimmt dass die 

Aussagen des vierten Abschnitts des SGB VIII: § 53-57, sowie § 87d und § 2 Abs.3 ab 2023 

sich neu etablieren sollen. Zudem sieht der Art.1 des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 

(KJSG) vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1444) vor, dass 2024 der § 10b des „Verfahrenslotsen“ 

ergänzt werden soll, sodass Berechtigte mit Behinderungen und deren Sorgeberechtigten 

einen Anspruch erhalten, sich durch diesen helfen zu lassen. Zum 01.01.2023 soll darüber 

hinaus auch § 99 Abs.8 die Eigenschaften der Erhebung angeglichen werden. Im Jahr 2028 

soll der § 10 Abs.4 den Wortlaut enthalten, dass das SGB IX dem SGB VIII nachrangig ist 

und ergänzend dazu ein Abs.5 eingefügt werden muss, der die Leistungen des SGB XII als 

nachrangig gegenüber dem SGB VIII ansieht. Ergänzend dazu trifft der Art.10 KJSG Best-

immungen zum Inkrafttreten und Außerkrafttreten von Regelungen im Zeitraum von 2022-

2028. Zum 01.01.2024 modifiziert der Artikel 36 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen 

Entschädigungsrechts vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), die Ergänzung des § 10 

Abs.5, sowie die Anpassungen der §§ 81 Nr.1, 93, 106,107 SGB VIII. Außerdem sieht der 

Artikel 42 des Gesetzes über die Entschädigung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neu-

ordnung des Soldatenversorgungsrechts vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) Anpassun-

gen für den das Jahr 2025 vor, sodass der § 107 die Übergangsregelungen entfernt und der 

§ 93 Abs.1 S.1 SGB VIII angepasst wird.351 Es bleibt abzuwarten, ob die Anpassungen wie 

geplant durchgesetzt werden können und ob überdies weitere Änderungen im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe entstehen. 

 
349 Schone, Mohr, Ziegler: „politische Strategien“ mit Abzielung auf die Zuständigkeit der Persönlichkeit 

(14.01.2022) 
350 Vgl. Pothmann „Kinder und Jugendliche stark machen“ (14.01.2022),S. 44 
351 Vgl. Liebig: Änderungen an Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) (04.02.2022) 
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5 Fazit und Ausblick 

Innerhalb des letzten Kapitels werden die verschiedenen Ansichten auf die Entwicklung des 

SGB VIII zusammenfassend dargestellt. Zudem folgt eine abschließende Betrachtung der 

innerhalb der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse.  

Das vorhergehende Kapitel zeigte, welche unterschiedlichen Positionen im Bereich der Kin-

der- und Jugendhilfe vorherrschend sind. Das sowohl vor dem Erlass der Neufassung Prob-

lematiken gegeben waren und darüber hinaus auch nach dem Erlass noch vorliegen. Herr 

Kunstreich zeigte kritische Punkte auf, welche zugleich der Anhaltspunkt für zukünftige An-

passungen der gesetzlichen Bestimmungen sein könnten. Auch der Ausblick ins Jahr 2030 

macht deutlich, dass verändernde Gegebenheiten auch weiterhin vorherrschend sind und 

berücksichtigt werden müssen. Es gilt darüber hinaus die Forschungsfrage zu beantworten:  

Ist das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, welches sich schlussendlich als SGB VIII etabliert 

hat, auch heute 2022 noch zeitgemäß und hat zukünftig noch Bestand ? Anlässlich des 100 

- jährigen Jubiläums des Rechts der Kinder- und Jugendhilfe in diesem Jahr erfolgte die 

Darstellung der historischen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe seit der rechtlichen 

Einbettung 1922 in das System der staatl. Fürsorge und wie dessen zukünftige Entwicklung 

aussieht. Feststellen ließ sich, dass der Bereich der Hilfe für junge Menschen nicht mehr nur 

existiert, vielmehr ist dies ein Teilbereich welcher in den Blickpunkt der Gesellschaft gerückt 

ist. Durch zahlreiche Ansichten zum SGB VIII zeigte sich die Ungleichheit und das gleichzei-

tig vorherrschende Potential an Diskussionen und gegenüberstehenden Meinungen, sodass 

die Umsetzung nicht immer leicht und problemlos war. Die Anpassungen präsentieren zu 

dem die Komplexität und den stetigen Diskurs zwischen Theorie und Praxis. Unter dem 

Motto: „Gesetz ist Gesetz.“352, hätte der Bereich wohlmöglich keine so bedeutende Stellung 

erlangt. Von einem zunächst eher unbedeutenden Bereich hat sich die Kinder- und Jugend-

hilfe in eine bedeutende, starke Stelle gewandelt. Die Kinder und Jugendlichen sind nicht 

mehr nur nebensächlich, viel mehr sind sie im  Blickpunkt der Gesellschaft. Es gilt in deren 

Zukunft, in ihre Mitbestimmung und die insgesamte Kooperation auf Augenhöhe zu investie-

ren. Nach Rätz, Schröer und Wolff hat sich die Hilfe für Kinder und Jugendliche als „ […] eine 

dritte Sozialisationsinstanz, neben der Familie und der Schule […].“353 etabliert. Die histori-

sche Entwicklung zeigte zudem, dass das Gesetz immer Bestand hatte und durch Erweite-

rungen wie bspw. dem Leistungskatalog weiter ausgebaut worden ist. Die gesetzlichen Best-

immungen müssen stets der aktuellen Lage entsprechen und immer wieder neue Problema-

tiken überwinden, bspw. durch die Verbreitung und den Umgang mit Medien (Digitalisierung) 

aller Art, oder aber auch die Zeit der Corona-Pandemie. Diese hatte einen bedeutenden Ein-

schnitt in den Lebensbereich der Kinder und Jugendlichen, sodass ein schnelles Handeln 

unerlässlich war, um neu auftretende Problematiken (Konfliktpotential in den Familien) zu 

verhindern. Wie zuvor untersucht, sprachen Herr Kalicki und Frau Giffey diese Problematik 

an. Die neuste Fassung des SGB VIII brachte zahlreiche Änderungen mit sich. Näheres 

konnte dem Abschnitt vier der Arbeit entnommen werden. Trotz dessen wurden einige Ge-

genansichten zur Neufassung aufgezeigt. Die harte Aussage des DBSH, dass sich mit dem 

Entwurf das SGB VIII mehr abwärts als aufwärts entwickelt und die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Bereichs nur erprobt werden, zeigt die gegenteilige Meinung des neuen 

 
352 Redewendung 
353 Vgl. Rät, Schröer, Wolff, 2020.Kinder- und Jugendhilfe (18.01.2022) 
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Gesetzestextes auf. Auch die Thesen von Herrn Kunstreich, welche die Problematiken der 

Bestimmungen zeigen, verdeutlichen das zukünftiges Handeln auf dem Gebiet der Hilfen für 

Heranwachsende notwendig ist. Bei dem Vergleich zwischen den Punkten des Positionspa-

piers des DSGT und der Neufassung des SGB VIII konnten einige Leerstellen und Unstim-

migkeiten der Bestimmungen aufgezeigt werden, welche offengeblieben sind und zukünftig 

umgesetzt werden sollen. Es zeigte sich, dass die Finanzierung der Leistungen immer noch 

unklar ist und dass dem freien Träger klare Regelungen gegeben werden müssen, z.B. durch 

die Anpassung des § 69 SGB VIII. Auch soll die Beteiligung des Bundes mit Aufnahme des 

§ 104a GG festgeschrieben werden. Die gesamten Berechtigungen der Kinder müssen sich 

aus dem SGB VIII eindeutig ergeben, zudem ist der Einbezug der Eltern bei den Hilfen zur 

Erziehung unerlässlich, denn die Hilfen sind nicht Teil der HzE sondern getrennt davon zu 

gewähren.354 Das Familiengericht soll bei einer Bedrohung der Kindeswohlgefährdung wei-

tere Zuständigkeiten im Gerichtsprozess nach § 1666 BGB haben, sodass der § 42 SGB VIII 

durch Aufnahme des § 80 Abs.2 Nr.3 VwGO geändert werden sollte. Zudem ist in dem Be-

reich die Kooperation inmitten des Trägers und der Eltern für den Erfolg entscheidend. Herr 

Heinitz beschrieb: dass sich das Wohl des Kindes und der Eltern gegenseitig bestimmen, 

sodass der Kinderschutz nur gelingt, wenn eine Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten 

möglich ist.355 Die verschiedenen Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Kinder- und Jugend-

hilfe zwischen Bund, Land und Kommunen verhindern eine einstimmige Zusammenarbeit 

bei der Leistungsgewährung. Dies gilt es in den nächsten Jahren zu überwinden. Ferner sind 

Bereiche bedeutend, welche im SGB VIII noch nicht verankert sind, z.B. Stärkung des „Fach-

kräftegebot[s]“, Verbesserung der „Rahmenbedingungen“ und die Verbindlichkeit der „Ju-

gendhilfeplanung“.356 Auch sollte zukünftig von einer „‚allgemeinen Warnpflicht‚ für Jugend-

ämter, neue Meldepflichten für Fachkräfte oder die Forderung nach Fachaustausch von Ärz-

ten ohne Einbezug der betroffenen Familie.“ abgesehen werden.357 Weiterhin müssen die 

Untersuchungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe verstärkt und deren Rechte besser 

aus dem SGB VIII entnommen werden können. Abschließend zeigte sich, dass die grundle-

genden Änderungen des Gesetzes auch weiterhin sozialpädagogisch bleiben, die Befug-

nisse der Berechtigten in Bezug auf Beratung, Mitwirkung und des Einspruchs jedoch aus-

gebaut werden sollten.358 Aufgrund der Komplexität des Gesetzes ist es notwendig, einen 

Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen 359, um das gesamte Verhältnis der Beteiligten 

und die bestmögliche Gewährleistung aller Leistungen im gesamten Gebiet der Bundesre-

publik, unabhängig der Eigenschaften der Person zu gewähren. So ist es das Ziel, auch 

zukünftig  allen  Kindern und Jugendlichen ein gleichberechtigtes Heranwachsen zu ermög-

lichen. Die Kinder- und Jugendhilfe ist auch heute noch zeitgemäß, doch zeigte sich, dass 

sie den Erfordernissen nicht immer gerecht wurde und von stetigen Anpassungen begleitet 

war und auch heute noch ist. Es bedarf auch weiterhin einer kontinuierlichen Überarbeitung, 

um der Gegenwart entsprechen zu können. Die zu Beginn passenden Kleider, tragen sich 

mit der Zeit ab. Es gilt diese auszutauschen und an die veränderte Form anzupassen, damit 

 
354 Vgl. Deutscher Sozialgerichtstag e.V. (2021) Positionspapier, S.29 
355 Vgl. Heinitz: RdJB 2/2018, S.168 
356 Vgl. Ver.di: Stellungnahme Gesetzentwurf (12.01.2022), S.5 f. 
357 Vgl. DGSF-Presseinformation, 16.02.2021 - Keine Meldepflichten im Kinderschutz! Fachverbände for-

dern, Beschlüsse des Bundesrates zum KJSG nicht umzusetzen (13.01.2022)  
358 Vgl. Dr. Hagen, Rundschreiben 06/2021 (13.01.2022) S.1 
359 Allgemeine Redewendung 
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sie über einen längeren Zeitraum getragen werden können. Aufgrund der Komplexität der 

Thematik der Bachelorarbeit und den vorgegebenen Umfang der Seiten, erfolgte eine ledig-

lich den Überblick dienende Darstellung zukünftiger Aussichten. Offen bleibt, ob und wie sich 

der Bereich weiter ausdehnen wird und welche Denkweisen auch zukünftig herrschen wer-

den. Es wird sich zeigen wie viele Kleider auch zukünftig gekauft, abgetragen und ausge-

tauscht werden müssen. Vielleicht lassen sie sich in ferner Zukunft nicht mehr abtragen und 

sind für längere Zeit, wenn nicht gar für immer passend.  
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